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Von vielen anwohnern und vor allen radfahrern 
lang ersehnt, begannen am 24. März die arbeiten 
für den neubau des straßenbegleitenden radwe-
ges an der L 102 ab Hof triwalk. Zum ersten Spa-
tenstich trafen sich Gerhard rappen, stellvertre-
tender Landrat des Landkreises nWM, ina-Ma-
ria ulbrich, Staatssekretärin im Ministerium für 
energie, infrastruktur und Landesentwicklung, 
thomas taschenbrecker, Leiter des Straßenbau-
amtes Schwerin, Wolfgang Lüdtke, Bürgermeister 
der Gemeinde Lübow, Michael Berkhahn, Stell-
vertreter des Bürgermeisters der Hansestadt Wis-
mar und eckhard rohde, LVB des amtes Dorf 
Mecklenburg-Bad Kleinen am abzweig in Hof 
triwalk. anwesend waren auch Vertreter der Fir-
men Gp papenburg Verkehrswegebau Grimmen, 
merkel inGenieur cOnSuLt und Kriede-
mann ingenieurbüro für umweltplanung. ina-
Maria ulbrich freute sich: „Dieser radweg verbin-
det nicht nur die Orte miteinander, sondern hat 
auch für das tourismusland und die landschaft-
lich schöne umgebung einen hohen Stellenwert. 
etwa 25 prozent der Landesstraßen im Land sind 
bereits mit radwegen ausgebaut. Das ist viel. un-
ser Ziel: ein radwegenetz zu schaffen, ist auf ei-
nem guten Weg.“ Gerhard rappen begrüßte, dass 
die Lücken der radwege geschlossen werden und 
so wunderbar die rundkurse um die Hansestadt 
Wismar herum von den radfahrern genutzt wer-
den können. So besteht bereits die Möglichkeit, 

Bau des Radweges an der  
L 102 Abzweig Hof Triwalk

von Boltenhagen über Wismar auf die insel poel 
zu fahren. auch Wolfgang Lüdtke ist überzeugt, 
dass viele einwohner der Gemeinde diesen rad-
weg nutzen werden. Durch den neuen radweg 
wird die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer 
erhöht. Der erste Bauabschnitt zwischen Lübow 
und triwalk soll bereits im Mai die Verkehrsfrei-
gabe erhalten. Bis zum Juni wird dann voraus-
sichtlich die Strecke bis Wismar fertig sein. Die 
Kosten für den Bau trägt das Land in Höhe von 
377.000 euro. Jens Gebhardt als niederlassungs-
leiter der bauausführenden Firma aus Grimmen 
hofft auf eine unfallfreie ausführung und ei-
nen termingerechten abschluss. Die Strecke von  
Wietow bis Jesendorf ist in der planung.

Text und Fotos M. Gründemann

V.  l. Gerhard Rappen, Ina-Maria Ulbrich, Wolfgang Lüdtke, Michael Berkhahn und Thomas Taschenbrecker

Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen
– termin amtsausschusssitzung .............. S. 3
– termin Sitzung des Wahlausschusses.... S. 3
– Hinweis für alle Hundehalter ................ S. 3
– Wahlbekanntmachung der zugelassenen 

Wahlvorschläge zu den Kommunal- 
wahlen am 25.05.2014 ........................... S. 4

– Wahlbekanntmachung........................... S. 8
– Bekanntmachung über das recht zur  

einsichtnahme in das Wählerverzeichnis  
und die erteilung von Wahlscheinen .... S. 11

– Grünabfallannahmestellen .................... S. 16

Gemeinde Bad Kleinen
– termin Gemeindevertretungssitzung ... S. 3

Gemeinde Bobitz
– termin Gemeindevertretungssitzung ... S. 3

Gemeinde Dorf Mecklenburg
– termin Gemeindevertretungssitzung ... S. 3
– Satzung der Freiwilligen Feuerwehr ...... S. 14

Gemeinde Groß Stieten
– Bekanntmachung der Satzung über  

den B-plan nr. 5  
„Solaranlage Fichtenhusen“ .................. S. 3

Gemeinde Hohen Viecheln
– termin Gemeindevertretungssitzung ... S. 3

Gemeinde Lübow
– Bekanntmachung zur Öffentlichkeits- 

beteiligung B-plan nr. 7  
„Wohngebiet am Kletziner Weg“ .......... S. 13

– Haushaltssatzung 2014 .......................... S. 17

Gemeinde Metelsdorf 
– termin Gemeindevertretungssitzung ... S.  3

Zum Muttertag
Du schenkst mir viele schöne Stunden

und ich bewahr’ sie mir.
Wenn ich dann endlich groß bin, Mama,

teil ich den Schatz mit dir.

Anita Menger
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Dank des Monats – Kleine Leseratten zu Besuch in 
der Bad Kleiner Bibliothek

Jäger räumen in der 
Natur auf
am 8. März herrschte in den 
Jagdrevieren des Hegeringes 
Dorf Mecklenburg rege Be-
triebsamkeit. alle Jäger der 
Gemeinden Metelsdorf, Groß Stieten, Lübow 
und Dorf Mecklenburg waren aufgerufen, sich 
an einer Müllsammlung zu beteiligen. alle 40 
Weidmänner und -frauen des Hegeringes wa-
ren zusammen mit Freunden und Familien un-
terwegs, um in den 14 zugehörigen revieren 
auf einer Fläche von über 6.000 Hektar wieder 
für Ordnung zu sorgen. auslöser dafür war die 
immer mehr zunehmende Menge an illegal ent-
sorgten abfällen in den Wäldern, Wiesen und 
entlang von Feldwegen. Bereits in der davorlie-
genden Woche wurden in den einzelnen revie-
ren Sammelaktionen durchgeführt, um die weit-
räumig verstreuten abfälle zusammenzutragen. 
als die Sammelaktion am Samstag um 08.00 uhr 
offiziell eröffnet wurde, standen die ersten an-
hänger schon voll beladen bereit. Der durch die 
untere abfallbehörde bereitgestellte Großcon-
tainer mit einem Fassungsvermögen von 24 m3 
wurde im Verlauf des tages fast randvoll beladen. 
Der wild entsorgte unrat umfasste in erster Linie 
Leichtverpackungen und Flaschen, die achtlos 
von Bürgern am Wegrand liegen gelassen wur-
den. Darüber hinaus fanden sich große Mengen 
an Folien, plastiknetzen und Seilen. auch elek-
troschrott und sonstiger Sperrmüll wie Fenster, 
Matratzen und Stühle wurden eingesammelt. 
Warum insbesondere Sperrmüll auf diese Weise 
entsorgt werden muss, wird wohl ein Geheim-
nis der Verursacher bleiben. Gerade vor dem 
Hintergrund der kostenlosen Sperrmüllentsor-
gung durch die entsorgungsbetriebe, ist diese 
naturverschmutzung nicht nachzuvollziehen. 
auch umweltgefährliche Stoffe, wie Öl, Farben, 
altreifen und Lacke, wurden im rahmen der 
Müllsammlung eingesammelt und einer fach-
gerechten Verwertung zugeführt. Dabei besteht 
mit dem umweltmobil auch für diese Stoffe ein 
deutlich besserer Weg der entsorgung. Der auf-
wand, mit dem die abfälle widerrechtlich besei-
tigt wurden, war sehr unterschiedlich. Viele Ver-
schmutzungen wurden direkt an Feldwegen und 
entlang von Straßen gefunden. andere Schutt-
halden befanden sich mehrere 100 Meter vom 
nächsten Weg entfernt. Zum teil musste sogar 
schweres Gerät, wie ein Frontlader, zur Bergung 
des Mülls eingesetzt werden. Während dieses ar-
beitseinsatzes wurden mehr als 20 (!) pkw-an-
hänger voller Müll von den Jägern des Hegerin-
ges Dorf Mecklenburg zusammengetragen und 
der container mannshoch mit abfällen beladen. 
Dieses ergebnis kann sich sehen lassen. und ins-
besondere der anblick von sauberen Feldern und 
Wäldern ist für die Jäger, aber auch für alle an-
deren naturliebhaber die schönste Belohnung 
für diesen anstrengenden tag. Zu hoffen bleibt, 
dass der erreichte Zustand noch lange anhält und 
nicht wieder neue Müllberge aufgetürmt wer-
den. ein besonderer Dank im Zusammenhang 
mit dieser Müllsammlung geht neben den betei-
ligten Jägern des Hegeringes Dorf Mecklenburg 
an Frau Doris peikert von der unteren abfallbe-
hörde des Landkreises nordwestmecklenburg, 
die den container kostenlos zur Verfügung stellte 
sowie an den Landwirt ernst-Otto pahl aus Dorf 
Mecklenburg, auf dessen Gelände die Sammlung 
einen zentralen anlaufpunkt gefunden hat.

Stefan Kretzschmar, Hegeringleiter

neben vielen kleinen und großen Veran-
staltungen sollen auch solche nicht un-
erwähnt bleiben, die mit dem entdecken 
der unmittelbaren umwelt in unserem 
Dorf Bad Kleinen, den aufgaben und den 
dazugehörigen Mitstreitern zu tun haben. 
So glaube ich, ging für meine Kindergruppe ein 
Wunsch in erfüllung, einen noch unbekannten 
Ort zu besuchen. Bibliothek? Was für ein Wort? 
immer wieder tauchten die gleichen Fragen auf. 
Für manche Kinder wahrlich ein schwieriges 
Wort, das Wort „Bücherei“ klingt schon vertrau-
ter und besitzt parallelen zum Wort „Buch“. Wir 
sind schon fast alle sechs Jahre alt und gehören 
bald zu den erstklässlern der Grundschule Bad 
Kleinen. Da ist der Wunsch, selbstständig lesen 
zu können, riesengroß. Zum ersten Mal mach-
ten wir uns auf den Weg zu einer Frau, die die 
meisten noch nie gesehen haben. Lange schon 
war dieser Besuch von mir geplant. Dann endlich 
war es so weit! am 26. März machte sich meine 
Gruppe aus der Kita „uns Flinkfläuter“ auf dem 
Weg zur Bibliothek in der Gallentiner chaussee. 
Vorab gab es kleine erläuterungen. Die Kinder 
erfuhren, dass man in einer Bibliothek nichts 
kaufen kann, man leiht nur aus und bringt nach 
einiger Zeit die geliehenen Sachen wieder zu-
rück. Man geht mit geliehenen Sachen ordent-
lich und gewissenhaft um, um allen die Mög-
lichkeit zu geben, sich Dinge anzuschauen, zu 
lesen oder zu hören. nach der freundlichen Be-
grüßung durch Frau träder durften wir endlich 

einen Blick in die räumlichkeiten der 
Bibliothek werfen. Das Staunen nahm 
kein ende. So viele Bücher, Filme und 
cDs! „Die waren bestimmt alle teuer“, 
bekräftigte Jarne! Dazu waren alle sorg-
fältig sortiert, beschriftet und nach al-

tersgruppen gekennzeichnet. Die Kinder hatten 
viele Fragen, die alle gern und kindgerecht be-
antwortet wurden. im anschluss lauschten wir 
zwei kleinen Bilderbucherzählungen, über das 
„Bummeln“ und die „Vorfreude auf die Schule“. 
nach einem zweiten rund-um-Blick durften 
wir selbst aktiv werden. Mit großer emsigkeit 
und Begeisterung wurde in den Bücherregalen 
gesucht, in Büchern geblättert, angeschaut und 
dann entschieden. Hier kam dann auch der mit-
geführte Beutel ins Spiel. Die Kinder durften sich 
ein oder zwei Bücher ihrer Wahl mitnehmen, die 
für eine kurze Zeit im Kindergarten verbleiben 
werden, um mit ihnen zu arbeiten, sich auszu-
tauschen und gemeinsam zu betrachten. Die Zeit 
verging für alle viel zu schnell. Jedes Kind durfte 
sich als kleine erinnerung für den Besuch in der 
Bibliothek einen Bücherwurm aussuchen, der zu 
Hause bestimmt auf einem Bücherregal seinen  
platz gefunden hat. 
Danke, danke sagen wir Dir liebe Frau träder, es 
war „Spitze“! Wir kommen gern wieder und hof-
fen, wir haben noch recht lange eine Bibliothek! 
und vielleicht  hast Du nun neue, kleine „Lese-
ratten“ dazubekommen.

Margita Garling, Kita Bad Kleinen

Wir begrüßen den Frühling

p ü n k t l i c h  z u m 
Frühlingsanfang am 

Donnerstag, dem 20. März, führten die Kinder 
der Kita Dorf Mecklenburg ein Frühlingsfest 
durch. es begann mit einem gesunden Frühstück 
in allen Gruppen. Danach hieß es, fleißig unser 
Spielgelände vom „Winterschmutz“ zu säubern. 
es wurde emsig gefegt, geharkt und neue Früh-
lingsblumen wurden gepflanzt. ein großes Dan-
keschön an die Gärtnerei urban für die Blumen. 
Bei schönstem Sonnenschein gab es dann im 
Freien ein zünftiges Mittagessen am Lagerfeuer. 
Die Kinder hatten ganz viel Spaß und sind sehr 
stolz auf den schönen, sauberen Spielplatz.  

U. Kaisler Anna und Johannes beim Abtransport der Blätter

Dank an alle freiwilligen Barnekower!!!
allen Helfern, die am Sonnabend. dem 05.04.2014, im naturputz auf der Festwiese 
Barnekow teilgenommen haben, aber auch den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr 
Barnekow, danke ich herzlich für ihren einsatz. angezettelt hat diese aktion die Frei-
willige Feuerwehr Barnekow in person von patrick prodöhl. Mit ca. 30 personen hätte 
ich nicht gerechnet und war auch sehr erfreut, dass die Jugend so zahlreich erschienen 
ist. Durch den gemeinsamen einsatz konnten wir die Festwiese und den park aufräu-
men und das Osterfeuer, welches am 17.04.2014 um 19.00 uhr startete, vorbereiten. 
am ende gab es für die fleißigen Helfer Kesselgulasch und das gute Gefühl, viel ge-
schafft zu haben. Dankeschön dafür sagt Birgit Heine.

Bürgermeisterin von Barnekow
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Bekanntmachung des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen 
für die Gemeinde Groß Stieten

Betrifft: Bekanntmachung der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 5  
 „Solaranlage Fichtenhusen“ der Gemeinde Groß Stieten

Übersichtsplan: Geltungsbereich der Satzung der Gemeinde Groß Stieten über den Bebauungs-
plan Nr. 5 „Solaranlage Fichtenhusen“

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß 
Stieten hat in ihrer Sitzung am 19.12.2012 den 
Bebauungsplan nr. 5 „Solaranlage Fichtenhu-
sen“, bestehend aus der planzeichnung (teil a) 
und dem text (teil B), als Satzung beschlossen.
Die von der Gemeinde beschlossene Satzung 
über den Bebauungsplan nr. 5 wird hiermit ge-
mäß § 10 abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) be-
kanntgemacht. 
Die Satzung über den Bebauungsplan nr. 5 tritt 
mit ablauf des erscheinungstages dieser Be-
kanntmachung in Kraft. Jedermann kann die 
Satzung, die dazugehörige Begründung, die Zu-
sammenfassende erklärung sowie die der Sat-
zung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze 
und Verordnungen) ab diesem tage im Bauamt 
des amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, am 
Wehberg 17, 23972 Dorf Mecklenburg, während 
der Öffnungszeiten einsehen und auskunft über 
den inhalt verlangen. 
unbeachtlich werden:
1. eine nach § 214 abs. 1 Satz 1 nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes,

3. nach § 214 abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des abwägungsvorganges, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. auf die Vorschriften des § 44 abs. 3, 
Satz 1 und 2 sowie abs. 4 BauGB über die frist-
gemäße Geltendmachung etwaiger entschädi-
gungsansprüche für eingriffe in eine bisher zu-
lässige nutzung durch den Bebauungsplan und 
über das erlöschen von entschädigungsansprü-
chen wird hingewiesen. 
etwaige Verstöße gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften der Gemeindeordnung der Kom-
munalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) oder von aufgrund der 
KV M-V erlassenen Verfahrensvorschriften beim 
Zustandekommen der Satzung über den Bebau-
ungsplan nr. 5 sind nach § 5 abs. 5 KV M-V in 
dem dort bezeichneten umfang unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich unter Bezeichnung der 
verletzten Vorschrift und der tatsache, aus der 
sich die Verletzung ergeben soll, innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden sind.
Dorf Mecklenburg, den 30.04.2014

Lüdtke, Amtsvorsteher

Hundekot wirkt nicht nur unappetit-
lich und ausrutschgefährdend, son-
dern stellt auch eine Gefahr durch 
mögliche Übertragung von Krank-
heitserregern dar.

Sehr geehrte  
Hundehalter/-innen,
für die Beseitigung von Hun-
dekot sind Sie selbst, nicht die 
Gemeinde, verantwortlich! 
natürlich entbindet Sie auch 
die Zahlung der Hundesteuer nicht von diesen 
pflichten. aufgrund der relativ hohen Kosten 
sind nur einige Gemeinden unseres amtsberei-
ches mit Hundekottütenspendern ausgestattet. 

aber es geht auch anders! 
Nehmen Sie zum Gassi-Gang handelsübliche 
Hundesets oder sonst geeignete Tüten mit und 
beseitigen Sie das Hundekothäufchen sofort 
nach dem Entstehen! Ihre Mitmenschen wer-
den es Ihnen wahrhaft danken!

S. Hormann, Amt für Ordnung und Soziales

Bekanntmachung für die  
Kommunalwahl am 25. Mai 2014

Einladung des 
Wahlausschusses

Der Wahlausschuss tagt am Dienstag, dem 27. 
Mai, um 19.00 Uhr im amt Dorf Mecklenburg-
Bad Kleinen, am Wehberg 17 im Sitzungssaal zur 
Bestätigung der ergebnisse der Kommunalwahl 
2014. Rohde, Gemeindewahlleiter

Termin 
Amtsausschusssitzung
Donnerstag, 15. Mai, 19.00 Uhr 
Dorfgemeinschaftshaus, Metelsdorf 

aktuelle Änderungen entnehmen Sie bitte den 
örtlichen aushängen.

Rohde, Leitender Verwaltungsbeamter

Termine Gemeinde- 
vertretungssitzungen

Gemeinde Bad Kleinen
Mittwoch, 14.05., 19.00 uhr, Mensa,  

Schulstraße 17

Gemeinde Bobitz
Montag, 05.05., 19.00 uhr, essensraum  

in der neuen Kita 

Gemeinde Dorf Mecklenburg
Dienstag, 20.05., 19.00 uhr, amtsgebäude,  

Sitzungssaal

Gemeinde Hohen Viecheln
Montag, 05.05., 19.30 uhr, Gemeindehaus

Gemeinde Metelsdorf
Mittwoch, 14.05., 19.00 uhr,  

Dorfgemeinschaftshaus

aktuelle Änderungen entnehmen Sie  
bitte den örtlichen aushängen.

Rohde, Leitender Verwaltungsbeamter
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Nr. des Wahl-
vorschlag-

trägers

Name des Wahlvorschlagträgers/
Einzelwahlvorschlag  
mit Kurzbezeichnung

Familienname,
Vorname

Wohnort Geburtsjahr Beruf oder Tätigkeit

1 christlich Demokratische union 
Deutschlands, cDu

Wunrau, Guido Bad Kleinen 1977 Bauingenieur
Hischer, Maik Bad Kleinen 1981 Geschäftsführer
Gruß, anett Bad Kleinen 1967 Krankenschwester
Wirth, Stefan Bad Kleinen 1974 Steuerberater
Baron, Sylvia Bad Kleinen 1974 Bürokauffrau

2 Die LinKe, Die LinKe Wölm, Joachim Bad Kleinen 1953 Jugendsozialarbeiter
Heidrich, Bernd Bad Kleinen 1953 Dipl.-ingenieur
Gericke, Michael Bad Kleinen 1953 Magister der Mathematik
Schuldt, Marianne Losten 1955 Familienpflegerin
Konkol, Herbert Gallentin 1952 Lokrangierführer
Herder-Wölm, christa Bad Kleinen 1955 Bürokraft
Kopper, evelin Gallentin 1958 Lehrerin
Korpys, Janet Bad Kleinen 1974 einzelhandelskauffrau

3 Sozialdemokratische 
partei Deutschlands, SpD

Wedel, Bernd Bad Kleinen 1963 selbstständiger
Handwerksmeister

Stein, Manfred Bad Kleinen 1952 Maschinenbauer
Stibbe, Dr. Sabine Bad Kleinen 1959 Zahnärztin
Müller, ingeburg Fichtenhusen 1952 Lehrerin
peuckert, Sigrid Bad Kleinen 1951 Dipl.-chemikerin
Moll, Kerstin Bad Kleinen 1969 Verkäuferin
tarnowski, inge Gallentin 1952 erzieherin
Keil, Sebastian Bad Kleinen 1984 Versicherungsfachwirt
Voß, Hannelore Gallentin 1954 angestellte
Hohenberg, David Bad Kleinen 1976 Groß- und außenhandelskaufmann
Schmidt, Dieter Bad Kleinen 1952 elektrosignalschlosser

4 Freie Demokratische partei, FDp Kreher, Hans Bad Kleinen 1943 Lehrer i. r. 
rathsack, Katy Bad Kleinen 1968 angestellte
Kinne, peter Bad Kleinen 1970 Hochbaufacharbeiter
Mollitor, Meike Bad Kleinen 1966 selbstständig
Kolberg, Jaqueline Gallentin 1973 Dipl.-Finanzwirtin (FH)
Mollitor, robert Bad Kleinen 1963 angestellter
Stüdemann, anja Bad Kleinen 1967 Kaufmännische angestellte
Kelch, andreas Gallentin 1955 Mathematiker
Baumgart, Karin Losten 1953 selbstständig
Hieß, christa Losten 1950 Veterinäringenieur

Für die Bürgermeisterwahl im Wahlgebiet Bad Kleinen wurden folgende Wahlvorschläge zugelassen:

Nr. des
Wahlvorschlag-

trägers

Name des Wahlvorschlagträgers/
Einzelwahlvorschlag  
mit Kurzbezeichnung

Familienname,
Vorname

Wohnort Geburtsjahr Beruf oder Tätigkeit

1 Die LinKe, Die LinKe Wölm, Joachim Bad Kleinen 1953 Jugendsozialarbeiter
2 Sozialdemokratische 

partei Deutschlands, SpD
Wedel, Bernd Bad Kleinen 1963 selbstständiger Handwerksmeister

Wahlbekanntmachung 
für die Gemeinden Bad Kleinen, Barnekow, Bobitz, Dorf Mecklenburg, Groß Stieten, Hohen Viecheln, Lübow,  

Metelsdorf und Ventschow über die  zugelassenen Wahlvorschläge für die Kommunalwahlen am 25.05.2014 gemäß § 21 
des Gesetzes über die Wahlen im Land Mecklenburg-Vorpommern (Landes- und Kommunalwahlgesetz - LKWG M-V) 

vom 16. Dezember 2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.11.2013 (GVOBl. M-V S. 658)

Für die Gemeindewahl im Wahlgebiet Bad Kleinen hat der Gemeindewahlausschuss am 25.03.2014 folgende  
Wahlvorschläge zugelassen:

Nr. des Wahl-
vorschlag-

trägers

Name des Wahlvorschlagträgers/
Einzelwahlvorschlag  
 mit Kurzbezeichnung

Familienname,
Vorname

Wohnort Geburtsjahr Beruf oder Tätigkeit

1 christlich Demokratische union 
Deutschlands, cDu

Behrens, Dr. Joachim Barnekow 1947 Diplombiologe
Grinnus, antje Barnekow 1976 Schauwerbegestalterin
Lieseberg, emil Barnekow 1950 Dipl.-ingenieur
Stoige, ellen Barnekow 1971 Bauingenieurin
pade, Heidemarie Barnekow 1953 rentnerin
Zarwel, Dietmar Barnekow 1953 Bauingenieur
Schießer, Harald Barnekow 1964 Dipl.-Kaufmann (FH)
Lewerenz, Gerd Barnekow 1944 rentner

2 einzelbewerberin Landsmann Landsmann, Sigrid Barnekow 1953 angestellte
3 einzelbewerberin Voeltz Voeltz, Marita Barnekow 1954 rentnerin
4 einzelbewerber Wachter-Lehn Wachter-Lehn, Jörg Barnekow 1968 ergotherapeut

Für die Gemeindewahl im Wahlgebiet Barnekow hat der Gemeindewahlausschuss am 25.03.2014 folgende 
Wahlvorschläge zugelassen:
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Für die Bürgermeisterwahl im Wahlgebiet Barnekow wurde folgender Wahlvorschlag zugelassen:

Nr. des Wahl-
vorschlag-

trägers

Name des Wahlvorschlagträgers/
Einzelwahlvorschlag  
mit Kurzbezeichnung

Familienname,
Vorname

Wohnort Geburtsjahr Beruf oder Tätigkeit

1 christlich Demokratische union 
Deutschlands, cDu

Heine, Birgit Barnekow 1965 Sozialpädagogin

Nr. des Wahl-
vorschlag-

trägers

Name des Wahlvorschlagträgers/
Einzelwahlvorschlag  
 mit Kurzbezeichnung

Familienname,
Vorname

Wohnort Geburtsjahr Beruf oder Tätigkeit

1 christlich Demokratische union 
Deutschlands, cDu

Karlisch, Kristian rastorf 1964 Maschinenbautechniker

2 Sozialdemokratische partei  
Deutschlands, SpD

Höfer, Wolfgang Beidendorf 1946 notar

3 Bobitzer Wählergemeinschaft, BWG Böttiger, thomas Groß Krankow 1973 polizeibeamter
Haase, Hartmuth Beidendorf 1954 Dipl.-agraringenieur
Hedtke, ute Lutterstorf 1962 selbstständig
Holz, Sieglinde Bobitz 1948 erzieherin
Krtschil, Kathi Dambeck 1974 Kaufmännische Leiterin
Külper, Michael Beidendorf 1967 Bauleiter
pittelkow, Steffen Bobitz 1978 Soldat
Quandt, Hans-Jürgen Groß Krankow 1950 Maschinenbaumeister
Seeger, Malte Groß Krankow 1960 Verkaufsberater
rehork, christian Beidendorf 1949 rentner

4 nationaldemokratische partei 
Deutschlands, npD

Streif, Klaus Scharfstorf 1949 Maurermeister

5 einzelbewerber Glowalla Glowalla, Henryk Bobitz 1952 elektromeister
6 einzelbewerber Waschtowitz Waschtowitz, Fred Dalliendorf 1961 Dienstleister

Für die Bürgermeisterwahl im Wahlgebiet Bobitz wurden folgende Wahlvorschläge zugelassen:

Nr. des
Wahlvorschlag-

trägers

Name des Wahlvorschlagträgers/
Einzelwahlvorschlag  
mit Kurzbezeichnung

Familienname,
Vorname

Wohnort Geburtsjahr Beruf oder Tätigkeit

1 christlich Demokratische union 
Deutschlands, cDu

Karlisch, Kristian rastorf 1964 Maschinenbautechniker

2 Bobitzer Wählergemeinschaft, BWG Haase, Hartmuth Beidendorf 1954 Dipl.-agraringenieur
3 einzelbewerberin uth uth, Stefanie Groß Krankow 1981 Zollbeamtin
4 einzelbewerber Waschtowitz Waschtowitz, Fred Dalliendorf 1961 Dienstleister

Für die Gemeindewahl im Wahlgebiet Bobitz hat der Gemeindewahlausschuss am 25.03.2014 folgende 
Wahlvorschläge zugelassen:

Nr. des
Wahlvorschlag-

trägers

Name des Wahlvorschlagträgers/
Einzelwahlvorschlag  
mit Kurzbezeichnung

Familienname,
Vorname

Wohnort Geburtsjahr Beruf oder Tätigkeit

1 christlich Demokratische union 
Deutschlands, cDu

Möller, Wolfgang Dorf Mecklenburg 1958 elektromeister

potratz, Sabine rambow 1958 selbstständige tagesmutter
Geist, Michael Dorf Mecklenburg 1963 rechtsanwalt
Lindemann, peter Karow 1958 selbstständiger Malermeister
pahl, ernst-Otto Dorf Mecklenburg 1939 Landwirt

2 Die LinKe, Die LinKe tribukeit, torsten Dorf Mecklenburg 1968 Sozialpädagoge
3 Sozialdemokratische partei 

Deutschlands, SpD
Glaner, Wolfgang Karow 1947 Dipl.-ingenieur

Döhring, Gerhard Dorf Mecklenburg 1948 pensionär
Glaner, Karin Karow 1951 Dipl.-ingenieur (FH)

4 BÜnDniS 90/Die GrÜnen,
GrÜne

Melich, thomas petersdorf 1952 Dipl.-ingenieur

5 Freie Wählergemeinschaft 
Dorf Mecklenburg, FWg

Sawiaczinski, peter Dorf Mecklenburg 1949 rentner

Kraatz, reinhard Dorf Mecklenburg 1949 rentner
                                                                                                                                                                                                         Stolzenburg, Heinz Dorf Mecklenburg 1955 apothekenverpächter

Wohlgethan, Lothar Karow 1952 Dipl.-pädagoge
Klafft, Heike Karow 1961 ergotherapeutin
raebricht, Horst Moidentin 1954 Vermessungstechniker
Günther, Sven Dorf Mecklenburg 1961 Lehrer
Biemel, norbert Dorf Mecklenburg 1972 Hausmeister
Dargel, Jörg Dorf Mecklenburg 1974 Fleischer
Holz, Michael Dorf Mecklenburg 1969 Gastronom
pieth, Michael Dorf Mecklenburg 1982 elektroanlagenmonteur

Für die Gemeindewahl im Wahlgebiet Dorf Mecklenburg hat der Gemeindewahlausschuss am 25.03.2014 folgende 
Wahlvorschläge zugelassen:
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Amtliche Bekanntmachungen

Nr. des
Wahlvorschlag-

trägers

Name des Wahlvorschlagträgers/
Einzelwahlvorschlag  
mit Kurzbezeichnung

Familienname,
Vorname

Wohnort Geburtsjahr Beruf oder Tätigkeit

1 christlich Demokratische union 
Deutschlands, cDu

Skanska, Heinz Groß Stieten 1952 Meister
Haselbach, rick Groß Stieten 1989 angestellter

2 Die LinKe, Die LinKe Weiß, Detlef Groß Stieten 1954 Gemeindearbeiter
3 Wählergemeinschaft  

Groß Stieten, WG GS
Hacker, Bent Groß Stieten 1971 Beamter

Sielaff, Sylke Groß Stieten 1957 Dipl.-agraringenieur
triebke, Juliane Groß Stieten 1981 Beamtin
Woitkowitz, Steffen Groß Stieten 1972 Drucker

Für die Bürgermeisterwahl im Wahlgebiet Groß Stieten wurde folgender Wahlvorschlag zugelassen:

Nr. des
Wahlvorschlag-

trägers

Name des Wahlvorschlagträgers/
Einzelwahlvorschlag  
mit Kurzbezeichnung

Familienname,
Vorname

Wohnort Geburtsjahr Beruf oder Tätigkeit

1 Wählergemeinschaft  
Groß Stieten, WG GS

Woitkowitz, Steffen  Groß Stieten 1972 Drucker

6 einzelbewerber Kurzbein Kurzbein, uwe Olgashof 1942 architekt
7 einzelbewerber Schubert Schubert, Daniel Karow 1979 Verwaltungsfachangestellter

Für die Bürgermeisterwahl im Wahlgebiet Dorf Mecklenburg wurde folgender Wahlvorschlag zugelassen:

Nr. des
Wahlvorschlag-

trägers

Name des Wahlvorschlagträgers/
Einzelwahlvorschlag  
 mit Kurzbezeichnung

Familienname,
Vorname

Wohnort Geburtsjahr Beruf oder Tätigkeit

1 Freie Wählergemeinschaft 
Dorf Mecklenburg, FWg

Sawiaczinski, peter Dorf Mecklenburg 1949 rentner

Für die Gemeindewahl im Wahlgebiet Groß Stieten hat der Gemeindewahlausschuss am 25.03.2014 folgende 
Wahlvorschläge zugelassen:

Nr. des
Wahlvorschlag-

trägers

Name des Wahlvorschlagträgers/
Einzelwahlvorschlag  
 mit Kurzbezeichnung

Familienname,
Vorname

Wohnort Geburtsjahr Beruf oder Tätigkeit

1 christlich Demokratische union 
Deutschlands, cDu

Lange, Michael Moltow 1966 angestellter

2 Sozialdemokratische partei 
Deutschlands, SpD

nehls, Kevin Hohen Viecheln 1992 Fachangestellter für Medien

3 Freie Wähler Hohen Viecheln
FWHV

asmussen, ariane Hohen Viecheln 1971 Hotelkauffrau

Fromm, Maria-elisabeth Hohen Viecheln 1958 pflegedienstleiterin
Hinz, Michaela Hohen Viecheln 1966 Juristin
Malzahn, Bert Hohen Viecheln 1966 selbstständig
pfahl, Jens Hohen Viecheln 1966 polizeibeamter
Schlicht, Berit Hohen Viecheln 1969 polizeibeamtin
Schwarz, ronny Hohen Viecheln 1969 Schlosser
Sloboda, rando Hohen Viecheln 1971 elektrotechniker
Völter, reiner Hohen Viecheln 1967 selbstständiger Handelsvertreter
Zucker, Michael Hohen Viecheln 1978 Geschäftsführer

Für die Bürgermeisterwahl im Wahlgebiet Hohen Viecheln wurde folgender Wahlvorschlag zugelassen:

Nr. des
Wahlvorschlag-

trägers

Name des Wahlvorschlagträgers/
Einzelwahlvorschlag  
mit Kurzbezeichnung

Familienname,
Vorname

Wohnort Geburtsjahr Beruf oder Tätigkeit

1 einzelbewerber Glöde Glöde, Lothar Hohen Viecheln 1945 ingenieur

Nr. des
Wahlvorschlag-

trägers

Name des Wahlvorschlagträgers/
Einzelwahlvorschlag  
mit Kurzbezeichnung

Familienname,
Vorname

Wohnort Geburtsjahr Beruf oder Tätigkeit

1 christlich Demokratische union 
Deutschlands, cDu

Hagedorn, norbert Lübow 1953 Kaufmann
nehls, Burkhard Lübow 1960 elektroinstallateur
alms, Jürgen Schimm 1954 Landwirtschaftsmeister
illner, peter Levetzow 1965 Landwirt
Glanden, irmtraut Greese 1950 Dipl.-Oec.
Schneider, Margitta Lübow 1941 Meister der rinderzucht
Schüßler, Heiko Lübow 1965 instandhaltungsmechaniker

Für die Gemeindewahl im Wahlgebiet Hohen Viecheln hat der Gemeindewahlausschuss am 25.03.2014 folgende 
Wahlvorschläge zugelassen:

Für die Gemeindewahl im Wahlgebiet Lübow hat der Gemeindewahlausschuss am 25.03.2014 folgende  
Wahlvorschläge zugelassen:
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Nr. des
Wahlvorschlag-

trägers

Name des Wahlvorschlagträgers/
Einzelwahlvorschlag  
mit Kurzbezeichnung

Familienname,
Vorname

Wohnort Geburtsjahr Beruf oder Tätigkeit

1 christlich Demokratische union 
Deutschlands, cDu

Hagedorn, norbert Lübow 1953 Kaufmann
nehls, Burkhard Lübow 1960 elektroinstallateur
alms, Jürgen Schimm 1954 Landwirtschaftsmeister
illner, peter Levetzow 1965 Landwirt
Glanden, irmtraut Greese 1950 Dipl.-Oec.
Schneider, Margitta Lübow 1941 Meister der rinderzucht
Schüßler, Heiko Lübow 1965 instandhaltungsmechaniker

2 Sozialdemokratische partei 
Deutschlands, SpD

Förster, Gunter Lübow 1944 Dipl.-ingenieur (FH)

Schaar, ina Levetzow 1968 Krankenschwester

Drews, Hartmut Greese 1952 pensionär

Förster, Dagmar Lübow 1945 pensionärin

3 alternative Wählergemeinschaft  
Lübow, aWL

Lüdtke, Wolfgang Lübow 1954 Lehrer

Feutlinske, Bernd  Lübow 1963 Hausmeister

Markewiec, angela triwalk 1961 erzieherin

Schöppener, Lars Lübow 1970 Bauunternehmer

Krüger, carsten Lübow 1973 Kfz-Meister

Krohn, Stefan Wietow 1979 Beamter der Feuerwehr

Krohn, norbert Lübow 1955 Feuerwehrtechnischer Dienst

Güther-Knauf, thomas Lübow 1976 rettungsassistent

Gründemann, Fred Lübow 1961 Dipl.-Sozialpädagoge

taube, alexander Lübow 1976 Landwirt

Witt, Mirko triwalk 1974 rettungsassistent

4 Freie Wählergemein- 
gemeinschaft Schimm, FWS

neetz, Olaf Schimm 1964 Kesselwärter

Wendt, Heike Schimm 1964 Bankkauffrau

5 einzelbewerberin Gluth, B. Gluth, Brigitte tarzow 1952 angestellte

6 einzelbewerber Gluth, H. Gluth, Heinz Schimm 1952 Dipl.-ingenieur

7 einzelbewerber napp napp, Mathias Maßlow 1980 Dipl.-Sozialarbeiter

8 einzelbewerberin Scherlacher Scherlacher, anja tarzow 1983 Beamtin

Für die Bürgermeisterwahl im Wahlgebiet Lübow wurde folgender Wahlvorschlag zugelassen:

Nr. des
Wahlvorschlag-

trägers

Name des Wahlvorschlagträgers/
Einzelwahlvorschlag  
 mit Kurzbezeichnung

Familienname,
Vorname

Wohnort Geburtsjahr Beruf oder Tätigkeit

1 alternative Wählergemeinschaft 
Lübow, aWL

Lüdtke, Wolfgang Lübow 1954 Lehrer

Nr. des
Wahlvorschlag-

trägers

Name des Wahlvorschlagträgers/
Einzelwahlvorschlag  
mit Kurzbezeichnung

Familienname,
Vorname

Wohnort Geburtsjahr Beruf oder Tätigkeit

1 christlich Demokratische union 
Deutschlands, cDu

Schmidt, petra Metelsdorf 1962 Steurerfachangestellte

Welkert, Hans-Otto Schulenbrook 1943 rentner

Schmidt, peter Metelsdorf 1943 Kaufmann

Stieglitz, reinhard Metelsdorf 1969 Landwirt

Feldmann, Matthias Metelsdorf 1974 Dipl.-ing.-architekt

Willner, urte Metelsdorf 1978 angestellte im Öffentlichen Dienst 

Bohm, Dieter Metelsdorf 1965 angestellter im Öffentlichen Dienst

2 Sozialdemokratische partei 
Deutschlands, SpD

Gilde, ulrich Klüssendorf 1944 pensionär

3 einzelbewerber apsel apsel, Martin Metelsdorf 1987 Handelsvertreter

4 einzelbewerber Däubler Däubler, Matthias Martensdorf 1972 Gastronom

5 einzelbewerber Gantzkow Gantzkow, Benny Martensdorf 1980 Student

6 einzelbewerber Hasse Hasse, ulf Metelsdorf 1964 Berufsoffizier

7 einzelbewerber Möckelmann Möckelmann,  
ties christian

Klüssendorf 1980 Landwirt

8 einzelbewerber Voß Voß, Jan Metelsdorf 1968 Fachlehrer für Holztechnik

Für die Bürgermeisterwahl im Wahlgebiet Metelsdorf wurden folgende Wahlvorschläge zugelassen:

Nr. des
Wahlvorschlag-

trägers

Name des Wahlvorschlagträgers/
Einzelwahlvorschlag  
mit Kurzbezeichnung

Familienname,
Vorname

Wohnort Geburtsjahr Beruf oder Tätigkeit

1 christlich Demokratische union 
Deutschlands, cDu

Schmidt, petra Metelsdorf 1962 Steuerfachangestellte

2 Sozialdemokratische partei 
Deutschlands, SpD

Gilde, ulrich Klüssendorf 1944 pensionär

3 einzelbewerber Gantzkow Gantzkow, Benny Martensdorf 1980 Student

4 einzelbewerber Hasse Hasse, ulf Metelsdorf 1964 Berufsoffizier

Für die Gemeindewahl im Wahlgebiet Metelsdorf hat der Gemeindewahlausschuss am 25.03.2014 folgende 
Wahlvorschläge zugelassen:
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Nr. des
Wahlvorschlag-

trägers

Name des Wahlvorschlagträgers/
Einzelwahlvorschlag  
 mit Kurzbezeichnung

Familienname,
Vorname

Wohnort Geburtsjahr Beruf oder Tätigkeit

1 christlich Demokratische union 
Deutschlands, cDu

Stender, Klaus-Dieter Ventschow 1955 selbstständig

Schulz, ute Ventschow 1953 rentnerin

2 Wählergruppe 
Ventschow/Kleekamp, WVK

Voß, Dieter Ventschow 1956 Dipl.-ingenieur (FH)

Block, robbert Ventschow 1967 Ofensetzer

Gabler, ramona Ventschow 1973 Dipl.-pflegewirt (FH)

Jacob, Michael Ventschow 1964 immobilienmakler

Jansen, ronald Ventschow 1963 Schiffbauer

Klee, Marko Ventschow 1971 außendienst
telekommunikation

3 einzelbewerber andersen andersen, Sven Ventschow 1965 projektingenieur

Für die Bürgermeisterwahl im Wahlgebiet Ventschow wurde folgender Wahlvorschlag zugelassen:

Nr. des
Wahlvorschlag-

trägers

Name des Wahlvorschlagträgers/
Einzelwahlvorschlag  
mit Kurzbezeichnung

Familienname,
Vorname

Wohnort Geburtsjahr Beruf oder Tätigkeit

1 Wählergruppe 
Ventschow/Kleekamp, WVK

Voß, Dieter Ventschow 1956 Dipl.-ingenieur (FH)

Für die Gemeindewahl im Wahlgebiet Ventschow hat der Gemeindewahlausschuss am 25.03.2014 folgende 
Wahlvorschläge zugelassen:

Für die Wahlvorschläge zu den Bürgermeisterwahlen:
Gemäß § 66 abs. 1 LKWG M-V wird für die Wahl zum ehrenamtlichen Bürgermeister darauf hingewiesen, dass nur die im Folgenden genannte person angegeben 
hat, für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen republik tätig gewesen zu sein.

Für die Gemeinde Lübow: Herr Wolfgang Lüdtke
Herr Lüdtke erklärte: Die tätigkeit war dienststellenbezogen während meines Wehrdienstes.

Dorf Mecklenburg, 10.04.2014       Rohde, Gemeindewahlleiter 

Wahlbekanntmachung

1. Am 25. Mai 2014 

finden 
- in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament und
- in Mecklenburg-Vorpommern zeitgleich die Kommunalwahlen
statt.
Gewählt werden in den Gemeinden Bad Kleinen, Barnekow, Bobitz, Dorf Mecklenburg, Groß Stieten, Hohen Viecheln, Lübow, Metelsdorf und 
Ventschow

- die abgeordneten des europäischen parlaments
- der Kreistag
- der Landrat 
- die Gemeindevertretung 
- der Bürgermeister 

Die zeitgleichen Wahlen dauern von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde Barnekow bildet einen Wahlbezirk und gehört zum Wahlbereich 2  des Landkreises nordwestwestmecklenburg
 Der Wahlraum wird in  Barnekow, FFw Gebäude, Wismarsche Straße 26  eingerichtet.

 Die Gemeinde Groß Stieten bildet einen Wahlbezirk und gehört zum Wahlbereich 2  des Landkreises nordwestwestmecklenburg
 Der Wahlraum wird in Groß Stieten, Dorfgemeinschaftshaus, ringstraße 4 a  eingerichtet.

 Die Gemeinde Hohen Viecheln bildet einen Wahlbezirk und gehört zum Wahlbereich 2  des Landkreises nordwestwestmecklenburg
 Der Wahlraum wird in Hohen Viecheln, Gemeindehaus, Fritz-reuter-Straße 37  eingerichtet.

 Die Gemeinde Metelsdorf bildet einen Wahlbezirk und gehört zum Wahlbereich 2  des Landkreises nordwestwestmecklenburg
 Der Wahlraum wird in Metelsdorf, Dorfgemeinschaftshaus, Mecklenburger Straße 2 eingerichtet.

 Die Gemeinde Ventschow bildet einen Wahlbezirk und gehört zum Wahlbereich 2  des Landkreises nordwestwestmecklenburg
 Der Wahlraum wird in Ventschow, Grundschule, Straße der Jugend 22  eingerichtet.

Die Gemeinde Bad Kleinen ist in folgende 
anzahl

3 Wahlbezirke eingeteilt:
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Wahl-
Bezirk Nr.

Bezeichnung des Wahlbezirkes Bezeichnung des Wahlraumes

001

002

003

Für Bad Kleinen: alter Schulweg, am Schulgarten, am turmhaus, an der Brücke, an der Marina, 
Hauptstraße 42 a – 70 c, Koppelweg, Kurze Straße, Mühlenstraße, Schulstraße, Seeweg, Straße 
der Jugend, uferweg, Viechelner chaussee, Wismarsche Straße, Wochenendsiedlung und Ot 
Losten, Ot Fichtenhusen, Ot niendorf, Ot Hoppenrade, Ot Wendisch rambow, Ot Glashagen 

Für Bad Kleinen: am Sportplatz, Bahnhof, eisenbahnstraße, Feldstraße, Gallentiner chaussee, 
Gartenweg, Hauptstraße 1 – 41, rosensteig, Waldstraße und der Ot Gallentin

Für Bad Kleinen: an der Feldhecke, Birkenstraße, Bootshaussiedlung, Buchenring, Fliederweg, 
Haselweg, rotdornweg, Steinstraße, Weidenstraße, Weißdornweg

Bad Kleinen, Grundschule, Schulstraße 11

Bad Kleinen, arbeitslosenverband e.V.,  
Gallentiner chaussee 3 a

Bad Kleinen, Mensa, Schulstraße 17

Die Wahlbezirke der Gemeinde Bad Kleinen gehören zum Wahlbereich 2 des Landkreises nordwestmecklenburg

Die Gemeinde Bobitz ist in folgende 
anzahl

3 Wahlbezirke eingeteilt:

Wahl-
Bezirk Nr.

Bezeichnung des Wahlbezirkes Bezeichnung des Wahlraumes

001

002

003

Die Ortsteile Bobitz, Dambeck, Dalliendorf, neuhof, Saunstorf

Die Ortsteile Beidendorf, Lutterstorf, Scharfstorf, rastorf, Grapen Stieten, naudin

Die Ortsteile Groß Krankow, Klein Krankow, Käselow, Köchelsdorf, petersdorf, Quaal, tressow

Bobitz, Kita, Dambecker Str. 14

Beidendorf, Gemeindehaus, am Dorfteich 5 

Groß Krankow, Feuerwehrgebäude, 
Lütte Sühring 5

Die Wahlbezirke der Gemeinde Bobitz gehören zum Wahlbereich 2 des Landkreises nordwestmecklenburg

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg ist in folgende 
anzahl

3 Wahlbezirke eingeteilt:

Wahl-
Bezirk Nr.

Bezeichnung des Wahlbezirkes Bezeichnung des Wahlraumes

001

002

003

Für Dorf Mecklenburg: alte Gärtnerei, am Burgwall, am Wehberg, Bahnhofstraße, Feldweg, Hof 
Mecklenburg, Kirchsteig, Kletziner Straße, Lübower Straße, Mecklenburger Straße 1 – 8, Moidenti-
ner Weg, nachtkoppel, Stadtweg, Wiesenweg, Zum tierheim und die Ortsteile Kletzin, Moidentin, 
Olgashof, petersdorf, 

Für Dorf Mecklenburg: am Wallensteingraben, an der Mühle, 
ernst-thälmann-Straße, Karl-Marx-Straße, Margarethenweg, Mecklenburger Straße 9 – 22,  
rambower Weg, Schwarzer Weg, Schweriner Straße

Die Ortsteile Karow, rambow, rosenthal, Steffin

Dorf Mecklenburg, amtsverwaltung,  
am Wehberg 17

Dorf Mecklenburg,
Mehrzweckhalle, Karl-Marx-Straße 12 b

Dorf Mecklenburg, Gymnasium, 
ernst-thälmann-Straße 14

Die Wahlbezirke der Gemeinde Dorf Mecklenburg gehören zum Wahlbereich 2 des Landkreises nordwestmecklenburg

Die Gemeinde Lübow ist in folgende 
anzahl

2 Wahlbezirke eingeteilt:

Wahl-
Bezirk Nr.

Bezeichnung des Wahlbezirkes Bezeichnung des Wahlraumes

001

002

Die Ortsteile Lübow, triwalk, Levetzow, Greese und Wietow

Die Ortsteile Schimm, Maßlow und tarzow 

Lübow, Grundschule, Dorfstraße 22

Schimm, Gaststätte „Zur Schimmer pappel“, 
Dorfstraße 8

Die Wahlbezirke der Gemeinde Lübow gehören zum Wahlbereich 2 des Landkreises nordwestmecklenburg

in den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom
Datum

28. April 2014
bis Datum

3. Mai 2014 

zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

3. Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses

 für die Europawahl

   um 16.30 uhr in Dorf Mecklenburg, Am Wehberg 17, Seniorentreff

 zusammen. 

 Die Briefwahlergebnisses für die Kommunalwahlen der Gemeinden Barnekow, Groß Stieten, Hohen Viecheln, Metelsdorf und Ventschow werden zusammen 
mit den urnenwahlergebnissen in den allgemeinen Wahlbezirken festgestellt. 

 
 Die Briefwahlergebnisse für die Kommunalwahlen 
 der Gemeinden Bad Kleinen, Dorf Mecklenburg, Lübow und Bobitz werden zusammen mit dem urnenwahlergebnis in dem allgemeinen  

Wahlbezirk 002 festgestellt. 

Fortsetzung siehe Seite 10
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4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
 Die Wähler haben zur Wahl ihre Wahlbenachrichtigung und ihren personalausweis, unionsbürger einen gültigen identitätsausweis oder reisepass, zur Wahl 

mitzubringen. Sie haben sich auf Verlangen des Wahlvorstandes über ihre person auszuweisen.
 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 Die Wahlbenachrichtigung in den Gemeinden Bobitz und Metelsdorf verbleibt beim Wähler. Sie ist im Falle einer Stichwahl erneut dem Wahlvorstand 
vorzuzeigen. 

 Jeder Wähler erhält für die europawahl und für die Kommunalwahlen, für die er wahlberechtigt ist, amtliche Stimmzettel. Die Stimmzettel müssen 
vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem dafür vorgesehenen besonderen nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet 
werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. es ist darauf zu achten, dass mehrere Stimmzettel zur Kommunalwahl getrennt gefaltet und nicht 
ineinander gelegt werden dürfen.

 Ein Blinder oder sehbehinderter Wähler kann sich im allgemeinen Wahlbezirk bei der Europawahl zur Kennzeichnung des Stimmzettels einer Stimmzet-
telschablone bedienen. Die Stimmzettelschablone ist vom Wahlberechtigten für die Stimmabgabe persönlich mitzubringen.

 Zur Stimmabgabe bei den Kommunalwahlen 2014 ist die Verwendung von Stimmzettelschablonen für Blinde oder sehbehinderte Wähler nicht gegeben. Gemäß 
§ 29 abs. 3 Landes- und Kommunalgesetz (LKWG M-V) in Verbindung mit § 34 der Landes- und Kommunalwahlordnung (LKWO M-V) bestimmt daher 
der Wahlberechtigte eine andere person, deren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen will. Die Hilfeleistung hat sich auf die erfüllung der Wünsche des 
Wählers zu beschränken. 

4.1 Wahl zum Europäischen Parlament
 Gewählt wird mit amtlichen weißen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.
   Jeder Wähler hat eine Stimme.
 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender nummer die Bezeichnung der parteien und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen 

politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des Vor-
schlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.

 Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

 Der gekennzeichnete und gefaltete Stimmzettel ist vom Wähler in die Wahlurne zu legen.

4.2 Wahl des Kreistages 
 Gewählt wird mit amtlichen grünen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.
   Jeder Wähler hat drei Stimmen.
 Der Stimmzettel enthält unter fortlaufender nummer die im Wahlbereich zugelassenen Wahlvorschläge unter angabe von namen und Wohnort der Bewerber 

der einzelnen Wahlvorschläge, die Bezeichnung der jeweiligen parteien und Wählergruppen bzw. die Bezeichnung „einzelbewerber“ und hinter jedem Bewerber 
drei Kreise für die Kennzeichnung.

 Der Wähler gibt seine Stimmen in der Weise ab, dass er in bis zu drei Kreisen jeweils ein Kreuz setzt oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber die Stimme/n gelten soll/en.

 Dabei kann der Wähler seine drei Stimmen
– einem einzelnen Bewerber geben oder
– verschiedenen Bewerbern desselben Wahlvorschlages geben, ohne an die reihenfolge innerhalb des Wahlvorschlages gebunden zu sein oder 
– Bewerbern verschiedener Wahlvorschläge geben.

 Bei der abgabe von mehr als drei Stimmen sind alle abgegebenen Stimmen ungültig.
 Der gekennzeichnete und gefaltete Stimmzettel ist vom Wähler in die Wahlurne zu legen.

4.3 Wahl des Landrates
 Gewählt wird mit amtlichen orangen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes den amtlichen Stimmzettel ausgehändigt.
 Jeder Wähler hat eine Stimme.
 Der Stimmzettel enthält unter fortlaufender nummer die im Wahlgebiet zugelassenen Wahlvorschläge unter angabe von namen und Kurzbezeichnung 

der parteien bzw. Wählergruppen oder die Bezeichnung „einzelbewerber“ sowie den namen jedes Bewerbers. rechts neben dem namen eines jeden 
Bewerbers befindet sich ein Kreis für die Kennzeichnung.

 Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel mit mehreren Bewerbern durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber die Stimme gelten soll.

 Der gefaltete Stimmzettel ist vom Wähler in die Wahlurne zu legen.

4.4 Wahl der Gemeindevertretung
 Gewählt wird mit amtlichen gelben Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes den amtlichen Stimmzettel ausgehändigt.
   Jeder Wähler hat drei Stimmen.
 Der Stimmzettel enthält unter fortlaufender nummer die im Wahlbereich zugelassenen Wahlvorschläge unter angabe von namen und Wohnort der Bewerber 

der einzelnen Wahlvorschläge, die Bezeichnung der jeweiligen parteien und Wählergruppen bzw. die Bezeichnung „einzelbewerber“ und rechts neben jedem 
Bewerber drei Kreise für die Kennzeichnung.

 Der Wähler gibt seine Stimmen in der Weise ab, dass er in bis zu drei Kreisen jeweils ein Kreuz setzt oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber die Stimme/n gelten soll/en.

 Dabei kann der Wähler seine drei Stimmen
– einem einzelnen Bewerber geben oder
– verschiedenen Bewerbern desselben Wahlvorschlages geben, ohne an die reihenfolge innerhalb des Wahlvorschlages gebunden zu sein oder 
– Bewerbern verschiedener Wahlvorschläge geben.

 Bei abgabe von mehr als drei Stimmen sind alle abgegebenen Stimmen ungültig.
 Der gekennzeichnete und gefaltete Stimmzettel ist vom Wähler in die Wahlurne zu legen.

4.5 Wahl des Bürgermeisters 
 Gewählt wird mit amtlichen grauen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes den amtlichen Stimmzettel ausgehändigt.
   Jeder Wähler hat eine Stimme.
 Der Stimmzettel enthält unter fortlaufender nummer die im Wahlgebiet zugelassenen Wahlvorschläge unter angabe von namen und Kurzbezeichnung 

der parteien bzw. Wählergruppen oder die Bezeichnung „einzelbewerber“ sowie den namen jedes Bewerbers. rechts neben dem namen eines jeden 
Bewerbers befindet sich ein Kreis für die Kennzeichnung.

 Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel mit mehreren Bewerbern durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber die Stimme gelten soll.

 
 Wenn im Wahlgebiet nur ein Bewerber zur Wahl zugelassen worden ist, enthält der Stimmzettel den namen der partei/Wählergruppe und ihre 

Kurzbezeichnung. Der Stimmzettel enthält die Bezeichnung „einzelbewerber“, den namen des Bewerbers sowie zwei Kreise, die mit „Ja“ bzw. „nein“ 
beschriftet sind, für die Kennzeichnung.

Fortsetzung von Seite 9
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Bekanntmachung
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die 

Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl zum Europäischen Parlament am
Datum

25. Mai 2014
des Kreistages
des Landrates
der Gemeindevertretung
des Bürgermeisters

in der Gemeinde
name der Gemeinde

Bad Kleinen, Barnekow, Bobitz, Dorf Mecklenburg, Groß Stieten, Hohen Viecheln, Lübow, Metelsdorf, Ventschow

1. Das gemeinsame Wählerverzeichnis zu den oben aufgeführten Wahlen für die Wahlbezirke der Gemeinden: 

Bad Kleinen, Barnekow, Bobitz, Dorf Mecklenburg, Groß Stieten, Hohen Viecheln, Lübow, Metelsdorf, Ventschow

    – wird in der Zeit vom
Datum

5. Mai 2014 bis
Datum

9. Mai 2014 – während der allgemeinen Öffnungszeiten – 

                                                                                           (20. bis 16. tag vor der Wahl)

Ort der einsichtnahme

amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, am Wehberg 17, 23972 Dorf Mecklenburg, Zimmer 213

 für Wahlberechtigte zur einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis einge-
tragenen personen überprüfen will, hat er tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine unrichtigkeit oder unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 
abs. 5 des Landesmeldegesetzes eingetragen ist. 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis für die betreffende Wahl eingetragen ist oder für diese einen Wahlschein hat.

Amtliche Bekanntmachungen

 Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, ob er dem Wahlvorschlag zustimmt oder nicht zustimmt. 

 Der gefaltete Stimmzettel ist vom Wähler in die Wahlurne zu legen.

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk für die 
einzelnen Wahlen sind öffentlich. 

 Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

6. Wahlberechtigte mit Wahlschein/en und Briefwahlunterlagen haben bei den zeitgleichen Europa- und Kommunalwahlen nachfolgende Besonderheiten 
zu beachten.

6.1 Wähler, die einen weißen Wahlschein für die Europawahl haben, können an der Wahl 
 im Landkreis nordwestmecklenburg, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 

a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Landkreises oder 
b) durch Briefwahl
teilnehmen.

6.2 Wähler, die einen gelben Wahlschein für die Kommunalwahlen haben, können an der Wahl 
– des Kreistages/der Gemeindevertretung in dem Wahlbereich, für den der Wahlschein gilt,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlbereiches oder
b) durch Briefwahl

– des Landrates/des Bürgermeisters in dem Wahlgebiet, für das der Wahlschein gilt,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlgebietes oder 
b) durch Briefwahl

 teilnehmen, soweit sie für die Wahl wahlberechtigt sind.

6.3 Wer durch Briefwahl wählen will, muss seinen/seine Wahlbrief/e mit dem/den Stimmzettel/n (im jeweils verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem 
jeweiligen unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag 
bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht für die Europawahl und für die Kommunalwahlen nur einmal und nur persönlich ausüben.
 Das gilt bei der europawahl auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der europäischen Gemeinschaft zum europäischen parlament 

wahlberechtigt sind (§ 6 abs. 4 des europawahlgesetzes).
 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Ort, Datum

Dorf Mecklenburg, den 09.04.2014

Die Gemeindewahlbehörde
i. A. Rohde

Handschriftliche unterschrift

Fortsetzung siehe Seite 12
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2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. tag bis 16. tag vor der Wahl,

spätestens am
Datum

9. Mai 2014 bis 12.00 uhr, bei der Gemeindewahlbehörde 

              (16. tag vor der Wahl)

Dienststelle, Gebäude, Zimmer nr.

amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, am Wehberg 17, 23972 Dorf Mecklenburg, Zimmer 213 

 unter angabe der Gründe bei der europawahl einspruch einlegen bzw. bei Kommunalwahlen einen antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen.
 Der einspruch bzw. der antrag kann schriftlich oder durch erklärung zur niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die im Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum
Datum

3. Mai 2014 eine Wahlbenachrichtigung.

                 (22. tag vor der Wahl)

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

 Wahlberechtigte, die nur auf antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits Wahlschein(e) und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wahlscheine werden bei erfüllung der wahlrechtlichen Voraussetzungen für die europawahl und für die Kommunalwahlen getrennt erteilt.

4.1 Wer einen Wahlschein für die europawahl hat, kann an der Wahl zum europäischen parlament durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des 
Landkreises

name

nordwestmecklenburg

 oder durch Briefwahl teilnehmen.

4.2  Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, kann an der Wahl

  der Gemeindevertretung/des Kreistages in dem Wahlbereich, für den der Wahlschein ausgestellt ist, durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 
dieses Wahlbereichs,

 des Bürgermeisters durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk der Gemeinde,

 des Landrates durch Stimmabgabe in einem Wahlbezirk des Landkreises 

 oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Wahlscheine zur Wahl des europäischen parlaments und für die Kommunalwahlen erhalten Wahlberechtigte auf antrag.
5.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter erhält auf antrag einen Wahlschein. Zugleich mit dem Wahlschein erhält er:

a) für die Wahl zum europäischen parlament 
– einen amtlichen Stimmzettel (für die europawahl)
– einen amtlichen blauen Wahlumschlag und
– einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der anschrift der Gemeindewahlbehörde und
– ein Merkblatt für die Briefwahl.

b) für die Kommunalwahlen
– einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, für die er wahlberechtigt ist
– einen amtlichen grauen Wahlumschlag und
– einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag mit der anschrift der Gemeindewahlbehörde.

5.2. einen Wahlschein erhält auf antrag ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die antragsfrist auf aufnahme in das Wählerverzeichnis nach

– § 17 abs. 1 der europawahlordnung bei Deutschen,
– § 17a abs. 2 der europawahlordnung bei unionsbürgern,
– § 15 abs. 2 der Landes- und Kommunalwahlordnung bei Deutschen und unionsbürgern

bis zum 

21. tag vor der Wahl

4. Mai 2014 bei der europawahl oder

bis zum

23. tag vor der Wahl

2. Mai 2014 bei den Kommunalwahlen

 bei der europawahl die einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis bzw. bei Kommunalwahlen die antragsfrist auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
– nach § 21 abs. 1 der europawahlordnung bzw.
– nach § 16 abs. 1 der Landes- und Kommunalwahlordnung

bis zum 
16. tag vor der Wahl

9. Mai 2014

 versäumt hat.
b) wenn sein recht auf teilnahme an den Wahlen erst nach ablauf der antragsfrist nach

– § 17 abs. 1 der europawahlordnung bei Deutschen,
– § 17a abs. 2 der europawahlordnung bei unionsbürgern,
– § 15 abs. 2 der Landes- und Kommunalwahlordnung bei Deutschen und unionsbürgern

 oder
 bei der europawahl der einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis bzw. bei Kommunalwahlen der antragsfrist auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses 

nach
– § 21 abs. 1 der europawahlordnung bzw.
– § 16 abs. 1 der Landes- und Kommunalwahlordnung 

entstanden ist,

Amtliche Bekanntmachungen
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c) wenn sein Wahlrecht im einspruchs-/Berichtigungs- oder Beschwerdeverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeindewahlbehörde gelangt ist.

 Wahlscheine können von Wahlberechtigten, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, bis zum
Datum

23. Mai 2014 18.00 Uhr bei der Gemeindewahlbehörde schriftlich oder mündlich (nicht telefonisch)

                          (2. tag vor der Wahl)

 beantragt werden.

 im Falle nachgewiesener plötzlicher erkrankung, die ein aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, 
kann der antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 uhr, gestellt werden.

 Auch nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter nummer 5.2. Buchstaben a bis c angegebenen Gründen Wahlscheine noch 
bis zum Wahltag, 15.00 uhr, beantragen.

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum tag vor der Wahl, 12.00 uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. Für die Kommunalwahlen ist dies darüber hinaus auch am Wahltag bis 15.00 uhr noch möglich.

 Wer den antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. ein behinderter Wahlberechtigter 
kann sich bei der antragstellung der Hilfe einer anderen person bedienen.

6. Die abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur bei Vorlage einer schriftlichen Vollmacht zulässig. Die Vollmacht kann 
bereits mit dem Wahlscheinantrag erteilt werden. Die bevollmächtigte person hat der Gemeindewahlbehörde vor empfangnahme der unterlagen für die 
europawahl schriftlich zu versichern, dass sie nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. auf Verlangen hat sie sich auszuweisen.

 Bei der Briefwahl muss der Wähler den jeweiligen Wahlbrief mit dem Stimmzettel der europawahl bzw. den Stimmzetteln der Kommunalwahlen und dem 
jeweils dazugehörenden unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der Gemeindewahlbehörde übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
eingeht.

 Wahlbriefe der europawahl und der Kommunalwahlen werden bei Verwendung des amtlichen Wahlbriefumschlages innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform von der Deutschen post aG unentgeltlich befördert. ein Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle abgegeben werden.

Ort, Datum

Dorf Mecklenburg, 08.04.2014
Die Gemeindewahlbehörde

i. a. rohde

Bekanntmachung des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen für die 
Gemeinde Lübow
Betrifft: Bebauungsplan Nr. 7 „Wohngebiet am Kletziner Weg“ in Lübow

Hier: Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

Plangebiet: Ortslage/Gemarkung Lübow, Flur 1, Flurstücke-Nr. 68/11 und 115/10 (teilw.)
   Die Planbereichsgrenzen sind dem Übersichtsplan zu entnehmen.

Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Lübow in der Sitzung am 08.04.2014 gebilligte 
und zur auslegung bestimmte entwurf des Be-
bauungsplanes nr. 7 „Wohngebiet am Kletziner 
Weg“ und die dazugehörige Begründung sowie 
die wesentlichen, bereits vorliegenden umwelt-
bezogenen informationen werden in der Zeit 

vom 09.05.2014 bis zum 10.06.2014

im amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen/Bau-
amt, am Wehberg 17 in 23972 Dorf Mecklen-
burg während der Dienststunden zu jedermanns 
einsicht öffentlich ausgelegt. Während dieser 
auslegungsfrist können von jedermann anre-
gungen zu dem entwurf schriftlich oder wäh-
rend der Dienststunden zur niederschrift vor-
gebracht werden. 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über die Sat-
zung unberücksichtigt bleiben. ein antrag nach 
§ 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, 
soweit mit ihm einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom antragsteller im rahmen der 
auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können (§ 3 abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB). 
Folgende umweltbezogene informationen sind 
verfügbar:

– umweltbericht einschließlich eingriffs- 
ausgleichsbilanzierung, Fachbeitrag arten-
schutz sowie folgende umweltbezogene Stel-
lungnahmen von Behörden und sonstigen 
trägern öffentlicher Belange:

– Landkreises nordwestmecklenburg, Fach-
dienst umwelt, untere naturschutzbehörde 
vom 13.01.2014,

– Staatliches amt für Landwirtschaft und 
umwelt Westmecklenburg vom 07.01.2014,  
Zusammenfassung und Kurzcharakterisie-
rung der umweltinformationen:

– Vorhaben führt zum entzug landwirtschaft-
licher nutzflächen – alternativen wurden 
geprüft, 

– Biotopschutz und Schutz eines Kleingewäs-
sers außerhalb des plangebietes, – eine Be-
einträchtigung nationale oder internationale 
Schutzgebiete im umfeld des plangebietes 

Übersichtsplan

wurde geprüft, – Bewertung der Betroffen-
heit oder Beeinträchtigung geschützter ar-
ten, wie Vögel, Säugetiere, amphibien und 
reptilien,

– Bewertung des naturhaushaltes, der Land-
schaftspflege und des Landschaftsbildes, – 
aussagen zum Wasser- und Bodenschutz, 
zum immissions- und Klimaschutz und zur 
Denkmalpflege,

– Bau- und Kunstdenkmale sind nicht betrof-
fen, Bodendenkmale sind nicht bekannt.

Dorf Mecklenburg, den 30. april 2014 
Lüdtke, Amtsvorsteher

Amtliche Bekanntmachungen
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Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Dorf 
Mecklenburg gibt sich entsprechend § 9 absatz 2 
des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V 
vom 3. Mai 2002 (GVOBl. M-V S. 254), das zuletzt 
durch das Gesetz vom 17. März 2009 (GVOBl. M-V 
S. 282) geändert worden ist, nach Beschluss durch 
die Mitgliederversammlung vom 29. März 2014 
folgende Satzung:

§ 1
Name, Aufgaben und Gliederung  

der Feuerwehr
Die Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg, in 
dieser Satzung „Feuerwehr“ genannt, übernimmt 
die ihr durch Gesetz übertragenen aufgaben.

Sie gliedert sich in:
- einsatzabteilung, 
- reserveabteilung,
- ehrenabteilung,
- Jugendabteilung.

Zur erfüllung ihrer aufgaben hat die Feuerwehr die 
aktiven Mitglieder nach den geltenden Vorschriften 
aus- und fortzubilden.

§ 2
Mitglieder

(1) Die Feuerwehr steht für Zivilcourage, Hilfs-
bereitschaft und Demokratie. Die engagier-
ten Mitglieder retten, löschen, bergen und 
schützen ungeachtet von nationalität, rasse, 
religion oder Hautfarbe. Sie tun dies, um die 
unversehrtheit und damit auch die Würde des 
Menschen zu schützen. Schon deshalb schlie-
ßen sich extremismus und die Mitgliedschaft 
in der Feuerwehr aus.

(2) Der Feuerwehr gehören an:
- die aktiven Mitglieder, 
- die Mitglieder der ehrenabteilung, 
- die Mitglieder der Jugendabteilung,
- die fördernden Mitglieder.

§ 3
Aktive Mitglieder

(1) in den aktiven Dienst kann eintreten, wer regel-
mäßig für den einsatz und ausbildungsdienst 
zur Verfügung steht, unbescholten ist sowie die 
körperliche und geistige tauglichkeit für den 
Feuerwehrdienst besitzt. in Zweifelsfällen ist 
die tauglichkeit durch eine amtsärztin oder 
einen amtsarzt festzustellen.

(2) aufnahmegesuche sind schriftlich an die Ge-
meindewehrführerin/den Gemeindewehrfüh-
rer zu richten. Bewerberinnen und Bewerber 
unter 18 Jahren müssen eine schriftliche ein-
verständniserklärung der erziehungsberech-
tigten beifügen. Der Vorstand entscheidet über 
eine vorläufige aufnahme als aktives Mitglied. 

(3) Die Bewerberinnen und Bewerber müssen vor 
der aufnahme erklären, dass sie die mit der 
Mitgliedschaft verbundenen aufgaben und 
Verpflichtungen freiwillig übernehmen und 
gewillt sind, alle aufgaben nach besten Kräften 
zu erfüllen.

(4) nach einjähriger probezeit als Feuerwehr-
frauanwärterin/Feuerwehrmannanwärter und 
einer erfolgreich abgeschlossenen Feuerwehr-
grundausbildung beschließt die Mitglieder-
versammlung in der darauf folgenden Sitzung 
über die endgültige aufnahme. Die Feuer-
wehrfrau/der Feuerwehrmann wird durch 
Handschlag und unterschriftsleistung auf die 
Satzung verpflichtet.

Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Dorf Mecklenburg

(4) Für Mitglieder, die aus der Jugendabteilung 
übernommen werden und Bewerberinnen und 
Bewerber, die bereits einer anderen Feuerwehr 
aktiv angehört haben, können ohne probezeit 
aufgenommen werden.

(5) nach Vollendung des 55. Lebensjahres ist ein 
Übertritt in die reserveabteilung möglich. Das 
aktive Verhältnis zur Wehr bleibt dabei unbe-
rührt. Die unterschreitung der altersgrenze ist 
aus gesundheitlichen oder anderen zwingen-
den Gründen möglich. Die entscheidung trifft 
der Vorstand.

§ 4
Pflichten der aktiven Mitglieder

Die aktiven Mitglieder sind verpflichtet,
1. bei alarm sofort zu erscheinen,
2. alle ihnen im rahmen der gesetzlichen Ver-

pflichtung gestellten aufgaben zu erfüllen,
3. die unfallverhütungsvorschriften zu befolgen,
4. pünktlich an allen Übungen und sonstigen 

dienstlichen Veranstaltungen teilzunehmen. ist 
die teilnahme nicht möglich, hat sich die/der 
Betreffende vorher unter angabe der Gründe 
bei der Gemeindewehrführerin/dem Gemein-
dewehrführer oder ihrer/seiner Stellvertretung 
abzumelden oder abmelden zu lassen.

§ 5
Ehrenabteilung

(1) aktive Mitglieder, die das 65. Lebensjahr voll-
endet haben, werden mit ablauf des Kalender-
jahres, in dem sie das 65. Lebensjahr vollen-
den, Mitglieder der ehrenabteilung. Wenn die 
gesundheitlichen Voraussetzungen vorliegen, 
kann der Übertritt zu einem späteren Zeit-
punkt erfolgen, spätestens jedoch mit der Voll-
endung des 67. Lebensjahres.

(2) aktive Mitglieder, die vor Vollendung des 65. 
Lebensjahres dienstunfähig werden, können 
zur ehrenabteilung überstellt werden.

(3) Mitglied der ehrenabteilung kann auch wer-
den, wer sich als nichtmitglied der Freiwilligen 
Feuerwehr um das Brandschutzwesen verdient 
gemacht hat. Über die aufnahme dieser Bürge-
rinnen und Bürger entscheidet die Mitglieder-
versammlung mit Zweidrittelmehrheit.

§ 6
Jugendabteilung

Für die aufnahme in die Jugendabteilung sowie 
für die rechte und pflichten der Mitglieder gilt die 
Ordnung für die Jugendfeuerwehr.

§ 7
Fördernde Mitglieder

unterstützerinnen und unterstützer der Feuer-
wehr, die deren arbeit beispielsweise durch lau-
fende Zahlungen von Geldbeträgen oder durch un-
eigennützige arbeiten fördern, können durch den 
Vorstand als fördernde Mitglieder aufgenommen 
werden. Sie haben keinen anspruch auf Dienst- 
und Schutzkleidung.

§ 8
Verlust der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch schriftliche 
austrittserklärung, auflösung der Feuerwehr, 
ausschluss oder tod des Mitglieds.

(2) Mitglieder, die ihre Mitgliedschaft dazu nut-
zen, aktiv gegen die freiheitlich demokratische 
Grundordnung zu werben, verlieren ihre Mit-
gliedschaft.

(3) Wer für den einsatz- und ausbildungsdienst 
regelmäßig nicht mehr zur Verfügung steht, 
soll in die reserveabteilung übergehen. Die 
entscheidung trifft der Vorstand.

(4) Der austritt kann zu Beginn eines jeden Vier-
teljahres erklärt werden und wird zum ende des 
Monats wirksam. Die erklärung ist mindestens 
vier Wochen vorher schriftlich einzureichen.

(5) Über den ausschluss aktiver Mitglieder, die
1. ihre pflichten gröblich verletzt oder sich als 

unwürdig erwiesen haben oder
2. ihre tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß 

ausüben können, entscheidet die Mitglie-
derversammlung auf antrag des Vorstandes 
mit Zweidrittelmehrheit. Die/der Betroffene 
ist vor der entscheidung zu hören. nummer 
1 gilt auch für Mitglieder der ehrenabtei-
lung. Die regelung des § 17 absatz 2 bleibt 
davon unberührt.

(6) Der ausschluss eines Mitgliedes ist diesem un-
ter angabe der Gründe schriftlich bekanntzu-
geben.

(7) Gegen den ausschluss ist innerhalb von zwei 
Wochen vom tage der Bekanntgabe die Be-
schwerde an den träger des Brandschutzes zu-
lässig. Sie hat keine aufschiebende Wirkung.

(8) Mit dem ausscheiden verliert das Mitglied sei-
ne vermögensrechtlichen ansprüche aus der 
Mitgliedschaft. Verpflichtungen gegenüber der 
Feuerwehr, soweit sie aus der Mitgliedschaft 
erwachsen sind, bleiben bestehen.

§ 9
Organe der Feuerwehr

Organe der Feuerwehr sind
1. die Mitgliederversammlung,
2. der Vorstand.

§ 10
Mitgliederversammlung

(1) Die aktiven Mitglieder bilden die Mitglieder-
versammlung unter dem Vorsitz der Gemein-
dewehrführerin/des Gemeindewehrführers. 
Mitglieder der ehrenabteilung können mit 
beratender Stimme teilnehmen.

(2) Die Mitgliederversammlung wählt den Vor-
stand und beschließt über alle angelegenhei-
ten, für die der Vorstand nicht zuständig ist.

(3) Zu jeder Sitzung der Mitgliederversammlung 
wird durch die Gemeindewehrführerin/den 
Gemeindewehrführer unter Mitteilung der 
tagesordnung mindestens 14 tage vor dem 
Sitzungstermin geladen. anträge zur tagesord-
nung sollen rechtzeitig bei der Gemeindewehr-
führerin/dem Gemeindewehrführer schriftlich 
eingereicht werden. Sie sind der Mitgliederver-
sammlung vor Beginn der Sitzung bekanntzu-
geben. Dringlichkeitsanträge können während 
der Sitzung gestellt werden.

(4) Die Sitzung der Mitgliederversammlung wird 
von der Gemeindewehrführerin/dem Gemein-
dewehrführer oder ihrer/seiner Stellvertretung 
geleitet und ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte der Stimmberechtigten anwe-
send ist. § 12 absatz 1 bleibt unberührt.

(5) Die Beschlussfähigkeit wird durch die Vorsit-
zende/den Vorsitzenden zu Beginn der Sitzung 
festgestellt.

(6) Bei Beschlussunfähigkeit ist eine erneute Ver-
sammlung einzuberufen, die ohne rücksicht 
auf die Zahl der anwesenden Stimmberechtig-
ten beschlussfähig ist. Hierauf ist in der Ladung 
hinzuweisen.

(7) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 
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 § 5 absatz 3, § 8 absatz 5, § 12 absatz 5 und 
§ 18 absatz 2 bleiben unberührt. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme der 
Gemeindewehrführerin/des Gemeindewehr-
führers. Stimmenthaltungen gelten als nicht 
abgegebene Stimmen. 

 es wird offen abgestimmt. Über anträge 
grundsätzlicher art kann nur abgestimmt wer-
den, wenn sie zwei Wochen vorher schriftlich 
bei der Gemeindewehrführerin/dem Gemein-
dewehrführer eingereicht wurden.

(8) innerhalb von drei Monaten nach ende des Ka-
lenderjahres ist eine Jahreshauptversammlung 
durchzuführen. Sie hat den Jahresbericht über 
die tätigkeit der Feuerwehr entgegenzuneh-
men und fällige neuwahlen durchzuführen.

(9) auf Beschluss des Vorstandes wird durch die 
Gemeindewehrführerin/den Gemeindewehr-
führer innerhalb von zwei Wochen eine außer-
ordentliche Sitzung der Mitgliederversamm-
lung einberufen, wenn mindestens ein Drittel 
der aktiven Mitglieder die einberufung schrift-
lich unter angabe des Grundes beantragt. 

 auf Verlangen der Bürgermeisterin/des Bür-
germeisters, der Verbandsvorsteherin/des 
Verbandsvorstehers ist eine außerordentliche 
Sitzung der Mitgliederversammlung einzube-
rufen.

(10) Über jede Versammlung ist eine niederschrift 
anzufertigen, die von der Gemeindewehrfüh-
rerin/dem Gemeindewehrführer und einem 
weiteren Vorstandsmitglied zu unterzeichnen 
und dem träger des Brandschutzes zu über-
mitteln ist.

§ 11
Vorstand

(1) Die Mitgliederversammlung wählt für sechs 
Jahre den Vorstand.

(2) Dem Vorstand gehören an:
– die Gemeindewehrführerin/der Gemeinde-

wehrführer als Vorsitzende/Vorsitzender, 
– ihre/seine Stellvertretung, – die Schriftwar-

tin/der Schriftwart, – 1. Gruppenführer,  
2. Gruppenführer, 3. Gruppenführer, die 
Gerätewartin/der Gerätewart 1, der Gerä-
tewart 2, die Jugendfeuerwehrwartin/der 
Jugendfeuerwehrwart

(3) Der Vorstand hat folgende aufgaben:
1. anmeldung des Finanzbedarfs bei der Ge-

meinde,
2. Vorlage des Jahresberichts bei der Mitglie-

derversammlung,
3. Mitwirkung bei der aufstellung der Dienst-

pläne,
4. aufnahme von Feuerwehrfrauanwärterin-

nen und Feuerwehrmannanwärtern,
5. entscheidung über die Überstellung aktiver 

Mitglieder in die reserveabteilung,
6. entscheidung über die Überstellung dienst-

unfähiger Mitglieder, die das 65. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, in die ehrenab-
teilung,

7. Bekanntgabe der Wahlergebnisse bei der 
Mitgliederversammlung sowie bei der Ge-
meinde, der aufsichtsbehörde und dem 
Kreisfeuerwehrverband,

8. auswahl der teilnehmerinnen und teilneh-
mer für ausbildungslehrgänge,

9. Übermittlung der Beschlussfassung über 
Beförderungsvorschläge an die Bürgermeis-
terin/den Bürgermeister,

10. aufnahme fördernder Mitglieder.
(4) Die pflichten der Gemeindewehrführung und 

ihre aufgaben im Feuerwehrdienst regelt der 
träger des Brandschutzes durch die Dienstan-
weisung.

(5) Die Sitzungen des Vorstandes beruft die Ge-
meindewehrführerin/der Gemeindewehrfüh-
rer ein. Über jede Sitzung ist eine niederschrift 

zu fertigen, die von der Gemeindewehrfüh-
rerin/dem Gemeindewehrführer und einem 
weiteren Vorstandsmitglied zu unterzeichnen 
ist.

(6) Die tätigkeit des Vorstandes ist ehrenamtlich; 
auslagen werden gegen nachweis erstattet.

§ 12 
Wahlen

(1) Wahlen erfolgen durch die Mitgliederver-
sammlung. Diese ist für Wahlen beschlussfähig, 
wenn mindestens zwei Drittel der Stimmbe-
rechtigten anwesend sind. Bei Beschlussunfä-
higkeit gilt § 10 absatz 6 entsprechend.

(2) Die Mitglieder machen der Bürgermeisterin/
dem Bürgermeister, Vorschläge zur Wahl der 
Gemeindewehrführerin/des Gemeindewehr-
führers und ihrer/seiner Stellvertretung. Die 
Wahlvorschläge sind ihr/ihm schriftlich zwei 
Wochen vor dem Wahltermin mit den unter-
schriften von mindestens fünf aktiven Mitglie-
dern einzureichen. Die Wahlvorschläge für die 
übrigen Vorstandsmitglieder können vor dem 
Sitzungstermin schriftlich bei der Wahlleiterin/
dem Wahlleiter eingereicht oder aus der Mit-
gliederversammlung heraus gemacht werden. 
Schriftlich eingereichte Vorschläge müssen 
von mindestens zwei aktiven Mitgliedern un-
terschrieben sein.

(3) Wahlleiterin/Wahlleiter ist die Gemeindewehr-
führerin/der Gemeindewehrführer. Sie/er bil-
det mit zwei aus der Versammlung zu wäh-
lenden Mitgliedern den Wahlvorstand, der für 
die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl 
verantwortlich ist. Sofern die Gemeindewehr-
führerin/der Gemeindewehrführer selbst zur 
Wahl ansteht, ist die/der stellvertretende Ge-
meindewehrführerin/Gemeindewehrführer, 
bei ihrer/seiner Verhinderung das anwesende 
dienstälteste aktive Mitglied, das nicht selbst 
zur Wahl ansteht, Wahlleiterin/Wahlleiter.

(4) Gewählt wird, wenn niemand widerspricht, 
durch Handzeichen, sonst durch Stimmzettel. 
Gewählt ist, wer die erforderliche Stimmen-
mehrheit erhält.

(5) Zur Gemeindewehrführerin/zum Gemeinde-
wehrführer und ihrer/seiner Stellvertretung ist 
gewählt, wer eine Mehrheit von zwei Dritteln 
der anwesenden Stimmberechtigten erhält.

(6) Wird diese Mehrheit nicht erreicht, wird die 
Wahl
1. bei mehreren Bewerberinnen und Bewer-

bern
 durch eine Stichwahl zwischen den zwei 

Bewerberinnen und Bewerbern wieder-
holt, die im ersten Wahlgang die höchsten 
Stimmenzahlen erhalten haben. erhalten 
mehrere Bewerberinnen und Bewerber die 
gleiche Stimmenzahl, nehmen diese Bewer-
berinnen und Bewerber an der Stichwahl 
teil. aufgrund der Stichwahl ist gewählt, 
wer die meisten Stimmen erhält. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los, das die 
Wahlleiterin/der Wahlleiter zieht;

2. bei einer Bewerberin oder einem Bewerber
 wiederholt und durch einfache Mehrheit 

entschieden. Wird diese Mehrheit nicht er-
reicht, kann die Wahl solange wiederholt 
werden, bis die einfache Mehrheit zu Stande 
gekommen ist oder ein Mitgliederbeschluss 
bestimmt, dass die Wahl in einer späteren 
Sitzung mit neuen Wahlvorschlägen wie-
derholt wird.

(7) Zur Gemeindewehrführerin/zum Gemeinde-
wehrführer und ihrer/seiner Stellvertretung ist 
wählbar, wer
1. mindestens vier Jahre aktiv einer Freiwilli-

gen Feuerwehr angehört,
2. die persönliche sowie fachliche eignung für 

das amt besitzt,

3. die für das amt erforderliche ausbildung 
nach der Feuerwehrenlaufbahn-, Dienst-
grad- und ausbildungsverordnung er-
folgreich abgeschlossen hat oder sich im 
anschluss an die Wahl oder die Bestellung 
schriftlich zur unverzüglichen ableistung 
der noch nicht abgeschlossenen ausbil-
dungsgänge verpflichtet hat,

4. das 59. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
(8) Die amtszeit der Gemeindewehrführerin/des 

Gemeindewehrführers und ihrer/seiner Stell-
vertretung beginnt mit dem tag der aushän-
digung der ernennungsurkunde zur ehrenbe-
amtin/zum ehrenbeamten und endet mit dem 
amtsantritt der nachfolgerin/des nachfolgers, 
die der übrigen Vorstandsmitglieder am tag 
ihrer Wahl oder dem ablauf der Wahlzeit ihrer 
amtsvorgängerinnen und amtsvorgänger.

(9) Wiederwahlen der bisherigen Vorstandsmit-
glieder sind auch nach Vollendung des 59. Le-
bensjahres zulässig, doch endet die amtszeit 
mit ablauf des Kalenderjahres, indem das 67. 
Lebensjahr vollendet wird.

(10) Scheiden Vorstandsmitglieder vorzeitig aus 
ihrem amt, so ist innerhalb von drei Monaten 
eine ersatzwahl durchzuführen.

(11) Für die Wahl des Wahlvorstandes ist die einfa-
che Mehrheit erforderlich.

(12) nach Beendigung der Wahl hat die Wahlleite-
rin/der Wahlleiter das ergebnis schriftlich fest-
zustellen. Die niederschrift ist von ihr/ihm und 
den anderen Mitgliedern des Wahlvorstandes 
zu unterzeichnen. Die Wahlergebnisse sind der 
Mitgliederversammlung, der Gemeinde, der 
aufsichtsbehörde und dem Kreisfeuerwehr-
verband mitzuteilen.

(13) Schwierigkeiten bei der Durchführung einer 
Wahl sind im Benehmen mit dem träger des 
Brandschutzes innerhalb von 14 tagen nach 
der Wahl zu klären. ist dies nicht möglich, kann 
jedes aktive Mitglied nach der Stellungnahme 
des trägers des Brandschutzes Beschwerde bei 
der aufsichtsbehörde einlegen.

§ 13 
Teilnahme an Versammlungen

an den Versammlungen der Feuerwehr können 
die/der Vorsitzende der Gemeindevertretung, die 
Bürgermeisterin/der Bürgermeister sowie deren 
Beauftragte teilnehmen. Sie können jederzeit das 
Wort verlangen. Die einberufung der Versamm-
lung ist spätestens 14 tage vorher der Gemeinde 
und dem Kreisfeuerwehrverband anzuzeigen.

§ 14 
Schriftverkehr

Für den Schriftverkehr mit Behörden ist der Dienst-
weg über die Gemeindewehrführerin/ den Gemein-
dewehrführer und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister einzuhalten. Hiervon ausgenommen 
ist der Schriftverkehr mit dem eigenen träger des 
Brandschutzes.

§ 15 
Ausrüstung der Feuerwehr

(1) Jedes aktive Mitglied und jedes Mitglied der 
Jugendabteilung erhält gegen Quittung Dienst- 
und Schutzkleidung nach der Dienstgrad- und 
Dienstkleidungsvorschrift für Freiwillige Feu-
erwehren und Werkfeuerwehren in Mecklen-
burg-Vorpommern in der derzeit geltenden 
Fassung, die in gutem, sauberen Zustand zu 
erhalten und bei schuldhaftem Verlust zu erset-
zen ist. Mitglieder der ehrenabteilung erhalten 
nur Dienstkleidung. Die Feuerwehr hat ein in-
ventarverzeichnis anzulegen.

(2) aus der Feuerwehr ausgetretene oder ausgeschlos-
sene Mitglieder haben sämtliche Kleidungs- 
und ausrüstungsstücke innerhalb einer Woche 
in ordnungsgemäßem Zustand abzugeben.

Fortsetzung siehe Seite 16
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§ 16 
Unfallversicherung

unfallversicherungsschutz besteht bei der Hansea-
tischen Feuerwehr-unfallkasse nord nach Maßga-
be ihrer Satzung. Dienstunfälle sind möglichst am 
gleichen tag der Gemeindewehrführerin/dem Ge-
meindewehrführer und von dieser/diesem inner-
halb von drei tagen der Hanseatischen Feuerwehr-
unfallkasse nord und der Kreiswehrführerin/dem 
Kreiswehrführer anzuzeigen.

§ 17
Ordnungsmaßnahmen

(1) Verstöße gegen die Satzung oder die anord-
nungen der Gemeindewehrführerin/des Ge-
meindewehrführers oder ihrer/seiner Stell-
vertretung kann der Vorstand ahnden. Der 
Vorstand ist befugt, nach anhörung der/des 
Betroffenen und eventueller Zeuginnen und 
Zeugen eine Verwarnung, einen Verweis oder 
den vorläufigen ausschluss auszusprechen. Die 
ahndung von Verstößen ist zu protokollieren 
und der/dem Betroffenen unter angabe der 
Gründe schriftlich bekanntzugeben.

(2) Verstöße gegen § 2 absatz 1 sind durch den 
Vorstand mit ausschluss zu ahnden.

(3) Gegen die entscheidung des Vorstandes ist in-
nerhalb von zwei Wochen nach der Bekanntga-
be die Beschwerde an träger des Brandschutzes 
zulässig.

§ 18 
Auflösung der Feuerwehr

(1) Die auflösung der Feuerwehr kann durch Be-
schluss der Mitgliederversammlung erfolgen.

(2) Die Beschlussfassung bedarf einer Zweidrittel-
mehrheit der aktiven Mitglieder. Der Beschluss 
ist der Gemeinde unverzüglich bekanntzuge-
ben. nach frühestens einem Monat ist durch 
die Mitgliederversammlung unter den gleichen 
Bedingungen erneut zu beschließen. Der jetzt 
gefasste auflösungsbeschluss ist innerhalb von 
drei tagen der Gemeinde und der aufsichts-
behörde zu melden. Die auflösung wird sechs 
Monate nach der zweiten Beschlussfassung 
wirksam.

(3) im Falle der auflösung fällt das Vermögen der 
Feuerwehr an die Gemeinde. es ist für eine neu 
zu errichtende Freiwillige Feuerwehr oder für 
andere Feuerlöschzwecke zu verwenden.

§ 19 
Schlussbestimmungen

Über alle bei der auslegung dieser Satzung entste-
henden Streitigkeiten entscheidet die aufsichtsbe-
hörde nach anhörung der Beteiligten. Die Satzung 
sowie Satzungsänderungen sind der Gemeinde zur 
Kenntnis vorzulegen.

§ 20
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 26.06.2006 außer 
Kraft.

Dorf Mecklenburg  29.03.2014 
Gemeindewehrführer
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Kostenpflichtige Grünabfallannahme-
stellen für die Einwohner der  
Gemeinden 

Hohen Viecheln:  
Beginn 10.05.2014

– für Pflanzenreste, Ra-
senschnitt, Baum- und 
Strauchschnitt (max. auf 1 
m geschnitten)
an der ehemaligen Deponie 
am Ortsausgang in richtung neu Viecheln,
immer samstags von 13.00 bis 14.00 Uhr 
Kosten? 
Blauer Sack/  
bzw. Schubkarre  120-l-Sack = 1,00 €, 
pkw-anhänger bis  0,5 m³ = 3,00 €, 
pkw-anhänger bis  1,0 m³  = 5,00 €

Lübow 

– für Pflanzenreste, Rasenschnitt, Baum- und 
Strauchschnitt (max. auf 1 m geschnitten)
an den ehemaligen Klärteichen in der Meck-
lenburger Straße, entweder donnerstags 16.00 
– 17.00 Uhr und/oder samstags von 14.30 bis 
16.00 Uhr,
Wann? 03.05., 10.05., 15.05., 22.05. und 
31.05.2014 
(Folgetermine siehe nächste ausgabe) 
ansprechpartner Lothar Laschewski,  
telefon: 03841 780487 oder 0172 3138400
Kosten?
Blauer Sack/120-l-Sack bzw. Schubkarre = 1,00 €

Bad Kleinen 

– für kompostierbare Gartenabfälle, wie Ra-
senschnitt, Blumenreste, Laub, – jedoch kein 
Strauch- und Baumschnitt auf dem Bauhofge-
lände in Bad Kleinen – Koppelweg,
immer dienstags von 15.00 bis 17.00 uhr,
ansprechpartner Bauhofleiter Holger Lehmann 
telefon: 038423 50254 oder 0172 3829834
Kosten? 
Blauer Sack 120-l-Sack  = 1,00 € 
pkw-anhänger 0,4 m³ = 3,00 € 
pkw-anhänger 0,8 m³  = 5,00 €

Groß Stieten 

– für Pflanzenreste, Rasenschnitt, Baum- und 
Strauchschnitt (max. auf 1 m geschnitten)
am Heizhaus in Groß Stieten,
immer montags und donnerstags in der Zeit von 
17.00 bis 18.00 uhr
Kosten? 
Blauer Sack 120-l-Sack  = 1,00 € 
pkw-anhänger bis  0,5 m³ = 3,00 € 
pkw-anhänger bis  1,0 m³  = 5,00 €

Dorf Mecklenburg:  
Beginn 03.05.2014

– für kompostierbare Gartenabfälle, wie Ra-
senschnitt, Blumenreste, Laub, Strauch- und 
Baumschnitt
hinter der Mehrzweckhalle in Dorf Mecklen-
burg, 
Änderungen beachten!!! – immer samstags von 
09.00 bis 12.00 uhr
ansprechpartner Harry Brandt
Kosten? 
Blauer Sack 120-l-Sack  =  2,00 € 
pkw-anhänger bis  0,4 m³  =  6,00 € 
pkw-anhänger bis  0,8 m³  = 10,00 €

S. Hormann, Amt für Ordnung und Soziales

Einladung
zur nicht öffentlichen Versammlung-
der Jagdgenossenschaft  
Dorf Mecklenburg
am Dienstag, dem 3. Juni 2014, um 19.00 Uhr 
in Dorf Mecklenburg in die Gaststätte „Am 
Mühlengrund“. Alle Jagdgenossen sind herz-
lich eingeladen.
Folgende tagesordnung ist geplant:
1. eröffnung, Begrüßung durch  

den Jagdvorsteher
2. Bericht des Jagdvorstehers
3. Kassenbericht und Bericht der rechnungs-

prüfer
4. entlastung des Jagdvorstandes
5. neuwahl des Vorstandes
6. Beschlussfassung über die Verwendung des 

reinertrages der Jagdnutzung des Jagdjahres
7. Beschlussfassung über die Verwendung von 

rücklagen für eine mögliche Bezuschussung 
von Wildreflektoren und Kindergarten

8. Sonstiges
9. Gemeinsames abendessen
Hinweis: nach § 2 der Satzung sind aufgrund von 
eigentumswechsel eingetretene Veränderungen 
dem Jagdvorstand durch den erwerber nachzu-
weisen. nach § 5 der Satzung können Jagdgenos-
sen unter folgenden Voraussetzungen vertreten 
werden: eine natürliche person, die Jagdgenosse 
ist, kann sich durch eine andere natürliche person, 
die ebenfalls Jagdgenosse ist, oder durch seinen 
ehegatten oder einen Verwandten ersten Grades 
vertreten lassen. eine juristische person als Jagd-
genosse kann sich durch einen Bevollmächtigten 
vertreten lassen. eine Mehrfachvertretung durch 
den Bevollmächtigten ist nicht zulässig. Die jewei-
lige Vertretungsvollmacht ist zur Versammlung 
schriftlich zu erteilen.
Dorf Mecklenburg, den 10.04.2014  

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft  
Dorf Mecklenburg

Bekanntmachung!
An alle Betreiber von Kleinkläranlagen (KKA) 
und abflusslosen Gruben (aG) des Entsor-
gungsgebietes 2: Gemeinde Dorf Mecklenburg, 
Groß Stieten, Lübow und Metelsdorf
in der Zeit vom 12.05.2014 bis 11.07.2014 erfolgt 
im auftrag des Zweckverbandes Wismar durch 
die Firma canal-control + clean Hanse GmbH, 
am Seeufer 2, 23970 Wismar, die Schlamment-
sorgung der KKa und aG im entsorgungsge-
biet (siehe Schmutzwassersatzung des Zweck-
verbandes Wismar, § 6). Die reinigungs- und 
Kontrollöffnungen der KKa und aG sind durch 
den Grundstückseigentümer oder erbbaube-
rechtigten bzw. Wohnungseigentümer zugäng-
lich zu halten. Sollten Sie zwecks entsorgung 
einen besonderen terminwunsch haben, bitten 
wir Sie, eine direkte abstimmung mit der Firma 
canal-control + clean Hanse GmbH (telefon 
03841 262626) vorzunehmen. Bei einer vergeb-
lichen anfahrt wird ein neuer entsorgungster-
min mitgeteilt. Sollte die zweite anfahrt ebenfalls 
vergeblich sein oder das Grundstück ist bis zum 
11.07.2014 aus einem anderen Grund noch nicht 
entsorgt, bitten wir Sie, ihrer Überlassungspflicht 
nach § 40 Landeswassergesetz nachzukommen 
und einen entsorgungstermin mit der Firma 
canal-control (siehe oben) zu vereinbaren. Die 
abrechnung der Leistung erfolgt lt. gültiger Sat-
zung. Für alle an die dezentrale entsorgung an-
geschlossenen Grundstücke werden laut Gebüh-
rensatzung Schmutzwasser § 1 die Grundgebühr 
und die Benutzungsgebühr erhoben. 

Zweckverband Wismar
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lübow
für das Haushaltsjahr 2014

aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.02.2014 und 
mit Genehmigung der rechtsaufsichtsbehörde, die Landrätin des Landkreises 
nordwestmecklenburg, folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 
1.  im Ergebnishaushalt 
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen erträge auf 2.369.800 €
 der Gesamtbetrag der ordentlichen aufwendungen auf 2.457.700 €
 der Saldo der ordentlichen erträge und aufwendungen auf -87.900 €
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen erträge auf 0 € 

der Gesamtbetrag der außerordentlichen aufwendungen auf 0 € 
der Saldo der außerordentlichen erträge und aufwendungen auf 0 €

c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der rücklagen auf -87.900 € 
die einstellung in rücklagen auf 0 € 
die entnahmen aus rücklagen auf 0 € 
das Jahresergebnis nach Veränderung der rücklagen auf -87.900 €

2.  im Finanzhaushalt 
a) die ordentlichen einzahlungen auf 1.917.200 € 

die ordentlichen auszahlungen auf 1.897.800 € 
der Saldo der ordentlichen ein- und auszahlungen auf 19.400 €

b) die außerordentlichen einzahlungen auf 0 € 
die außerordentlichen auszahlungen auf 0 € 
der Saldo der außerordentlichen ein- und auszahlungen auf 0 €

c) die einzahlungen aus investitionstätigkeit auf 317.800 € 
die auszahlungen aus investitionstätigkeit auf 539.100 € 
der Saldo der ein- und auszahlungen aus  
investitionstätigkeit auf -221.300 €

d) die einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 300.900 € 
die auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 99.000 € 
der Saldo der ein- und auszahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit auf 201.900 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Kredite zur Finanzierung von investitionen und investitionsförderungsmaß-
nahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird fest-
gesetzt auf 160.000,00 €.

§ 5 Hebesätze
Die Hebesätze für die realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1.  Grundsteuer  

a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
 (Grundsteuer a) auf 300 v. H. 
b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.
§ 6 – entfällt –

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 9,63 Vollzei-
täquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital
Der Stand des eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug 0 €
Der voraussichtliche Stand des eigenkapitals zum 31.12.  
des Haushaltsvorjahres beträgt 0 €
und zum 31.12. des Haushaltsjahres 0 € 

§ 9 Weitere Vorschriften
Die Wertgrenze nach § 4 abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik für die Darstellung 
von investitionen wird auf 5.000 € festgesetzt.
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 16.04.2014 erteilt.

Lübow, den 22.04.2014 Lüdtke, Bürgermeister  – Siegel –

Hinweis: Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird 
hiermit öffentlich bekanntgemacht. Die nach § 47 abs. 3 KV M-V erforderlichen 
Genehmigungen wurden am 16.04.2014 durch die Landrätin des Landkreises 
nordwestmecklenburg, als untere rechtsaufsichtsbehörde, erteilt.
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren anlagen zur einsichtnahme vom 
02.05.2014 bis 12.05.2014 während der Dienstzeiten im amtsgebäude Dorf 
Mecklenburg, am Wehberg 17, Zimmer 110, öffentlich aus.

Information für alle Einwohner/-innen in 
Dorf Mecklenburg und Lübow 
HANSE-TOUR-SONNENSCHEIN kommt 

am 8. august wird die 4-tägige tour in Dorf Mecklen-
burg und am 9. august in Lübow einen Stopp einlegen. 
Die HanSe-tOur-SOnnenScHein ist eine Bene-
fiz-radtour zugunsten krebs- und chronisch kranker 
Kinder. Der Hanse-tour-Sonnenschein e. V. unter-
stützt mit den gesammelten Spenden die Kinderkrebs-
forschung. Die Mittel werden für neue Behandlungs-

konzepte, die pflegerische sowie psychosoziale Betreuung der erkrankten 
Kinder und ihrer eltern eingesetzt. auch die einwohner/-innen in Dorf 
Mecklenburg und Lübow wollen die radfahrer begrüßen und gemeinsam 
mit ihnen den Spendentopf füllen. aus diesem Grund laden wir alle inter-
essierten Bürger/-innen, Vertreter der Vereine, Kitas und Schulen zu einer 
Informationsveranstaltung am 8. Mai um 19.00 Uhr in die Gaststätte 
„Zur Kegelbahn“ in Lübow ein. 

Ihre Bürgermeister P. Sawiaczinski und W. Lüdtke 

Amtliche Bekanntmachungen

Oberbrandmeister Jörg Spangenberg wertete in seinem rechenschaftsbe-
richt das Jahr 2013 aus und da ist einiges passiert: „33 Männer und Frauen 
sind bei uns aktive Kameraden, es gibt eine Jugendwehr und wir haben 
neu eine Gruppe Löschzwerge.“ Zu 33 einsätzen mussten die Kameraden 
ausrücken, darunter waren elf Brände und 22 Hilfeleistungen der unter-
schiedlichsten art. einsatzgebiete waren die a 20, das eigene Dorf und in 
nachbargemeinden. Die Feuerwehr Dorf Mecklenburg ist wie alle Wehren 
fest in das Dorfleben integriert. Man sieht die Kameraden beim tannen-
baumverbrennen, beim Osterfeuer, dem Maibaumsetzen, beim tag der 
offenen tür oder beim Fackelumzug. auch Jugendwart Sebastian peters 
berichtete von der arbeit der Jugendwehr und von den Löschzwergen, den 
sechs- bis neunjährigen Kindern, die spielerisch an die arbeit der Feuer-
wehr herangeführt werden. „Was macht eine Feuerwehr?“ ist nämlich eine 
ganz spannende Frage. Die betreuende erzieherin Maria Fust wurde an 
diesem abend als Feuerwehrfrauanwärterin aufgenommen. Bürgermeister 
peter Sawiaczinski brachte gute und weniger gute informationen mit. „Den 
Lieferauftrag für das neue einsatzleitfahrzeug über 68.700 euro habe ich 
diese Woche unterschrieben, die Bestellung ist raus! aber ich muss auch 
sagen, dass wir im Haushaltsentwurf einige tausend euro streichen muss-
ten.“ inständig bat er die Kameraden „lieber 30 Sekunden später ankom-
men, aber gesund, wir brauchen kernige und gesunde Frauen und Män-
ner.“ Für die geleistete arbeit gab es auch auszeichnungen und Beförde-
rungen. andreas Wolff wurde zum neuen Gruppenführer gewählt und 
rayk püstow wurde neuer Gerätewart. Zum Oberfeuerwehrmann wurde 
Maik Zabel befördert und sechs Kameraden erhielten das ehrenabzeichen 
für den einsatz bei der elbeflutbekämpfung.

Frank Peter Reichelt

Auszeichnungen bei 
Jahreshauptversammlung der 
Feuerwehr Dorf Mecklenburg

V. l. Bürgermeister Peter Sawiaczinski und Kreisbrandmeister Torsten Gromm zeich-
neten sechs Kameraden für den Einsatz bei der Elbeflutbekämpfung aus.
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Der Arbeitslosenverband 
Ortsverein Bad Kleinen e.V. 
„Haus der Begegnung“,  
Gallentiner Chaussee 3 a 
(Telefon: 038423 54690) 
informiert

Wir bieten folgende Veranstaltungen im Mai an

Montag 13.30 uhr Gesellschaftsspiele
Dienstag 14.00 uhr Selbsthilfegruppe
Mittwoch 14.00 uhr Vereinsnachmittag
Donnerstag 13.30 uhr Handarbeitsgruppe

Weitere Veranstaltungen

15.05.2014 09.00 uhr
Frauenfrühstück

21.05.2014 14.00 uhr
Ausflug ins Grüne
Bitte mit anmeldung für Mitglieder

Für nähere informationen melden Sie sich bitte 
im Haus der Begegnung, 
telefon: 038423 54690 bei Frau Schimske.

DANKE!
Wir möchten allen Spendern, die 
unserem Spendenaufruf bereits 
gefolgt sind, herzlich „DanKe  
SaGen“, im Besonderen Familie teumer und 
Familie H. arndt. Spenden sind jederzeit will-
kommen, selbst eine noch so kleine Spende hilft.
Wir sind jetzt vollständig umgezogen. 
Sie finden alles unter einem Dach in der Gallen-
tiner chaussee 3 a. Besuchen Sie uns, wir freuen 
uns auf Sie!

A c h t u n g ! ! !
am 02.05.2014 und 30.05.2014 bleiben die Sam-
melbörse und das Haus der Begegnung ein-
schließlich tafel geschlossen. Der Jugendklub 
(Koppelweg 11) ist am 30.05.2014 geschlossen.

Änderungen vorbehalten!

Der Vorstand 

Gelbe Säcke – wann?
Gemeinde Bad Kleinen
Montag, 12.05., 26.05.

Gemeinde Barnekow
Montag, 05.05., 19.05.

Gemeinde Bobitz
Montag, 12.05., 26.05.

Gemeinde Dorf Mecklenburg
Dienstag, 13.05., 27.05.

Gemeinde Groß Stieten
Montag, 12.05., 26.05.

Gemeinde Hohen Viecheln
Montag, 12.05., 26.05.

Gemeinde Lübow 
Dienstag, 13.05., 27.05.

Gemeinde Metelsdorf
Montag, 12.05., 26.05.

Gemeinde Ventschow
Dienstag,13.05., 27.05.

Kurz notiert

Gemeindebibliotheken
Öffnungszeiten: 
Bad Kleinen

ACHTUNG!
aus Krankheitsgründen vorübergehend 
geänderte Öffnungszeiten:
Dienstag 14.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag geschlossen
telefon: 0173 4553368 Carola Träder

Dorf Mecklenburg

Montag 12.30 – 16.30 uhr
Dienstag 12.30 – 17.30 uhr
Donnerstag 10.00 – 12.00 uhr
   12.30 – 16.30 uhr
telefon: 03841 790152 (zu den Öffnungszeiten)

Marga Völker
ausstellungswechsel der arbeiten von Malerin 
Dr. regina Krüger. 
Sie präsentiert in der Bibliothek „Mecklenburgs 
Landschaften“ mit neuen Bildern. 

„Mecklenburgs Landschaften“
- Malerei von Dr. Regina Krüger

Seit Oktober 2013 ist eine aus-
wahl von Bildern der Mecklenbur-
ger Malerin im amt Dorf Meck-
lenburg-Bad Kleinen zu sehen. Mit 
dem Ausstellungswechsel präsen-
tiert Dr. regina Krüger weitere arbeiten und 
zeigt wieder ansichten der schönen Landschaft 
Mecklenburgs.

Apothekenbereitschaft
28.04. – 04.05.2014 
Diana apotheke, Bad Kleinen 
05.05. – 11.05.2014 
Mühlen apotheke, Dorf Mecklenburg 
12.05. – 18.05.2014 
Diana apotheke, Bad Kleinen
19.05. – 25.05.2014 
Mühlen apotheke, Dorf Mecklenburg 
26.05. – 01.06.2014 
Diana apotheke, Bad Kleinen
Dienstbereitschaftszeiten:
Montag bis Freitag von 18.00 bis 19.00 uhr, 
Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 19.00 
bis 20.00 uhr

Sozialverband Deutschland 
informiert

Die nächste Beratung durch 
den Sozialverband/Kreis-
verband Wismar findet am 
7. Mai in der Zeit von 13.00 bis 17.00 Uhr in 
den räumen der Geschäftsstelle, Lübsche Straße 
75, statt. ratsuchende erhalten auskunft über 
renten-, Behinderten- sowie Sozialrecht. Vor-
anmeldungen werden dienstags von 09.00 bis 
12.00 uhr (auch telefonisch unter telefon 03841 
283033) entgegengenommen.

Schiedsstellen des Amtes 
Dorf Mecklenburg- 
Bad Kleinen
Sprechstunde Dorf Mecklenburg
für die Gemeinden Barnekow, Bobitz, Dorf 
Mecklenburg, Groß Stieten, Hohen Viecheln, 
Lübow, Metelsdorf und Ventschow
Dienstag, 13.05., von 17.00 bis 18.00 uhr,
amtsgebäude, am Wehberg 17,
23972 Dorf Mecklenburg
Dringende Fälle können jederzeit bei der Schieds-
stelle  unter der telefonnummer 03841 780306 
angemeldet werden.

Sprechstunde Bad Kleinen
für die Gemeinde Bad Kleinen
Donnerstag, 15.05., von 16.00 bis 17.00 uhr,
Bürgerbüro, Steinstraße 29 
23996 Bad Kleinen

Wir wandern
am 11. Mai um 09.00 Uhr starten 
verschiedene routen der 28. Gott-
lob-Frege-Gedenkwanderung in Wismar an der 
runden Grube. Friedrich Ludwig Gottlob Frege 
wurde am 8. november 1848 in Wismar gebo-
ren und starb am 26. Juli 1925 in Bad Kleinen. 
Jedes Jahr im Mai findet die Frege-Wanderung 
statt und erinnert an den Mathematiker, Logiker 
und philosophen Gottlob Frege. 

„Gesundheit auf 
Rädern“
Das Gesundheits-
mobil des Land-
kreises nordwest-
mecklenburg ist 
wieder unter-
wegs. Die präventionssprechstunde wird in Ko-
operation mit dem Sana Hanse-Klinikum Wis-
mar durchgeführt. Das angebot ist für alle Bür-
gerinnen und Bürger freiwillig und kostenlos. 

Elternberatung, alle Fragen rund ums Kind
Nächster Termin: 12. Mai
11.00 – 11.30 uhr  Ventschow, an der Kita 

„Hummelnest“
auskunft unter telefon: 03841 3040-5337

Präventionssprechstunde
Nächster Termin: 20. Mai 
13.00 – 13.30 uhr Groß Stieten an der Kita
13.45 – 14.15 uhr Bobitz, an der alten Molkerei
14.30 – 15.00 uhr Groß Krankow, am Lädchen
auskunft unter telefon: 03841 3040-5311

Zu terminänderungen beachten Sie bitte  
die Mitteilungen in der presse!Information Beratung Verkauf

Auf Sie wartet ein breites Angebot an  
Sommerpflanzen.

Ihre Gärtnerei Triwalk
Telefon 03841 780818

Wir heißen Sie herzlich  
willkommen zum

Sommer in Sicht ...

Tag der offenen Tür
am 1. Mai 2014
von 9.00 bis 16.00 Uhr

Annonce
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Kurz notiert/Informatives

Seniorenbeirat und Pflegestützpunkt 
Nordwestmecklenburg laden herzlich 
ein zum Themennachmittag Demenz

Kleine erinnerungsschwierigkeiten sind ganz all-
täglich. „Wo hab ich nur meine Schlüssel gelas-
sen? Wie hieß denn gleich nochmal der nach-
bar?“ eine Demenz geht über diese Schwächen 
hinaus. Doch wo beginnt sie und was bedeutet 
die Diagnose Demenz? interessierte sind herzlich 
eingeladen, wenn neurologin Frau Dr. Kumpe 
zum thema Demenz spricht. Die kostenlose Ver-
anstaltung findet am 07.05.2014 in der Zeit von 
14.00 bis 16.00 Uhr im Zeughaussaal (Ulmen-
straße 15, 23966 Wismar) statt. Bei teilnahme-
wunsch wird um Voranmeldung im pflegestütz-
punkt nordwestmecklenburg gebeten.
telefon: 03841 3040-5083 oder 3040-5082, 
e-Mail: pflegestuetzpunkt.hwi@nordwestmeck-
lenburg.de

Bücherei  
in Bobitz
Geöffnet ist jeden 1. Montag im Monat,
nächster Termin: 5. Mai von 14.00 bis 16.00 uhr
in der Schulstraße 3 im rentnertreff.

Inge Dopp

Ein Jahr Rollertour in der 
Kita Bad Kleinen

Jeden Donnerstag, pünktlich um 9.00 uhr, heißt 
es für die „Bewegten Kinder“ der Kindertages-
stätte „uns Flinkfläuter“: auf zur rollertour!!! 
Mit viel Freude und einem Strahlen im Gesicht 
starten wir miteinander. ausgerüstet sind wir mit 
einer Warnweste, einem Helm sowie einem Lauf-
rad oder einem roller für jedes Kind. natürlich 
haben wir ausreichend Getränke und Obst im 
Gepäck, denn für ein picknick im Freien neh-
men wir uns gern Zeit. Wir erkunden auf rädern 
unsere schöne umgebung, z. B. die Schweden-
schanze, den eiertunnel, unsere Wohngebiete, 
Hoppenrade und die Spielplätze in Bad Kleinen 
und Hohen Viecheln, vorbei an vielen passan-
ten, die sehr rücksichtsvoll und sehr freundlich 
auf unsere Gruppe reagieren. So lernen wir die 

natur kennen und schätzen und erleben sie in 
jeder Woche neu. aufgefallen ist uns, dass ei-
nige Menschen ihren Müll leider im Wald oder 
am See entsorgen. ausreichend Bewegung ist ein 
wichtiger aspekt in unserer einrichtung und un-
terstützt die Kinder in einer ganzheitlichen und 
gesunden entwicklung. 
Weiterhin ist uns wichtig, dass sie Selbstver-
trauen beim Verhalten im Straßenverkehr und 
Verantwortungsbewusstsein im umgang mitein-
ander entwickeln. Wir bedanken uns bei unserer 
Schulweg-Begleiterin Saskia Lindemann, die uns 
jeden Donnerstag liebevoll begleitet und ohne 
die dieses projekt so nicht stattfinden könnte. 
Wir wünschen uns noch viele rollertouren mit 
Dir!!! Karla Möller

Die „Bewegten Kinder“ und Karla Möller

Wer knackt den Rekord?
Beim Baumstammweitwurf, Kirschkern-
weitspucken, Baumslalom und Mikado-
speerwurf wetteiferten wir an unserem 
Rekordetag. Jedes Jahr ist es ein be-
sonderes Highlight, wenn wir versuchen 
neue Hortrekorde aufzustellen.

Mit viel Willenskraft 
und Ausdauer mach-
ten wir uns bei die-
sem Freitagsspaß ans 
Werk. Doch so sehr 
wir auch kämpften, 
an der Technik feil-
ten und uns Tipps ga-
ben – einen neuen Re-
kord konnten wir in 
diesem Jahr nicht aufstellen.

Wir erzielten aber viele tolle Weiten 
und so konnten wir Oliver, Louis, Karl, 
Erik und Leon als die Besten ihrer Klas-
senstufen gratulieren.

Uns bleibt nun ein Jahr zum  
Trainieren Zeit und vielleicht 

können ja wir im nächsten Jahr von 
neuen Hortrekorden berichten.

Mini-Fußball-WM in Wismar
Zum 4. Mal organisierte die SG Zetor Benz am 
29.3.2014 unter der Leitung von Frau Lüdtke 
eine Mini-Fußball-WM in Wismar. es waren 
auch die Grundschule Lübow, Bobitz und Dorf 
Mecklenburg dabei. Die Schüler der 3. und 4. 
Klassen stellten eine Mannschaft. Jede Mann-
schaft gab sich einen Ländernamen, so wurde 
auf die bevorstehende Fußball-WM im Som-
mer hingewiesen. 
Die Dorf Mecklenburger waren „italien“ und 
„england“. nach packenden Spielen und ver-

gnüglichen Spielpausen, die 
durch gesundes Frühstück, 
Obstteller und Wahrneh-
mungsübungen bereichert 
wurden, belegte „italien“ den  
5. platz und „england“ den 
2. platz. 

Wie im letzten Jahr, holte sich die Lübower 
Mannschaft den Sieg. allen hat die Veranstal-

tung, die von vielen eltern besucht wurde, gro-
ßen Spaß gemacht. Den Organisatoren aus Benz 
ein großes Lob für die perfekte Durchführung 
des Sporttages!

M. Wohlgethan

Spieler der Mannschaften der Grundschule Dorf Meck-
lenburg
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Kirchennachrichten

Evangelisch-lutherische  
Kirchengemeinde  
Dorf Mecklenburg

Gottesdienste und Veranstaltungen

03.05. 17.00 uhr
Abendgottesdienst (Samstag!)

11.05. 10.00 uhr
Gottesdienst

18.05. 10.00 uhr
Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden
abfahrt Dorf Mecklenburg:  
09.30 uhr am Schaukasten

25.05. 10.00 uhr
Gottesdienst mit Abendmahl

26.05. 19.30 uhr
Gesprächskreis „Gott und die Welt“

29.05. 11.00 uhr
Open-Air-Gottesdienst zum Himmelfahrtsfest 
in Kirchdorf

01.06. 10.00 uhr
Gottesdienst

Kirchenmäuse (Kinder zwischen 3 und 6 Jahren)
zusammen mit Klassen 1 bis 3 bei Frau Kayatz
Freitag, 09.05., von 15.30 bis 17.30 uhr 
Kinderkirche für die Klassen 4 bis 6
Freitag, 16.05., von 15.30 bis 17.30 uhr

Konfirmanden

Samstag, 17.05., 09.30 – 14.00 uhr  
in Hohen Viecheln
Sonntag, 18.05., 10.00 uhr in Hohen Viecheln
Vorstellungsgottesdienst
abfahrt zu den Kursen: 09.10 uhr am pfarrhaus

Jugendkirche

Nächster Termin: 23.05., 17.00 Uhr
alle Jugendlichen, ob getauft oder ungetauft, 
sind dazu herzlich eingeladen!
Kontakt: pastorin exner, telefon: 03841 795917
pastor Wenzel, telefon: 03841 283482

Seniorenfrühstück

Donnerstag, 08.05., 08.30 Uhr  
im Gemeinderaum
anmeldung bei Frau rietdorf,  
telefon: 03841 4736576 
und Frau Schoenen, telefon: 03841 7832544 
oder im pfarramt, telefon: 03841 795917

Handarbeitskreis immer mittwochs (außer am 
Gemeindenachmittag)
Kontakt: Frau Mikoleit, telefon: 03841 790804
pastorin antje exner

Alles beim Alten!

Zur Neuregelung der Kirchen-
steuer auf Kapitalerträge

Viele Kirchenmitglieder sind verunsichert über 
die post ihrer Bank zur „Kirchensteuer auf Kapi-
talerträge“. Deshalb einige informationen:
• Bei der Neuregelung handelt es sich nicht 

um eine neue Steuer, sondern lediglich um 
ein modernisiertes und automatisiertes 
Verfahren! 

•	 Generell	 zahlt	 niemand	 mehr	 Steuern	 als	
bisher. Wer bisher keine Kirchensteuern 
zahlt, weil er so wenig verdient, Rentner 
oder Student ist, zahlt auch weiterhin keine 
Kirchensteuern. 

Dass auf Kapitalerträge auch Kirchensteuern zu 
zahlen sind, war übrigens immer schon so. al-
lerdings muss jemand erst einmal so viel Geld 
oder Kapital angelegt haben, dass die Zinsein-
künfte bei alleinstehenden bei 801 euro (und bei 
ehepaaren bei 1.602 euro) liegen. Bis zu diesen 
Grenzen gelten nämlich die Sparerfreibeträge. 
Beim gegenwärtig niedrigen Zinsniveau müsste 
man also mehr als 100.000 euro auf der „ho-
hen Kante“ haben. nur wer über größeres Ka-
pital verfügt, muss darauf auch Kirchensteuern 
bezahlen. und das war schon immer so. Wenn 
Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an 
ihre/n pastor/in.

Evangelisch-lutherische  
Kirchengemeinde  
Dambeck-Beidendorf

Gottesdienste und Veranstaltungen

04.05. 10.00 uhr in Beidendorf
Gottesdienst (LSI i. R. E. – F. Roettig)

08.05. 15.00 uhr in Dambeck
Seniorennachmittag im Pfarrhaus

11.05. 10.00 uhr in Dambeck
Gottesdienst

16.05. 15.00 uhr in Lübow
Frühlingskinderfest

18.05. 10.00 uhr in Hohen Viecheln
Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden

24.05. 14.00 uhr in Dambeck
Gemeindefest auf dem Pfarrhof

25.05. 10.00 uhr in Beidendorf
Gottesdienst

27.05. 10.00 uhr in Bobitz
Himmelfahrtsgottesdienst auf dem Sandberg 
mit Posaunenchor und anschließendem Pick-
nick

01.06. Kein Gottesdienst

Spiel- und Krabbelgruppe:

Freitag, 09. und 16. Mai, von 15.30 bis 17.00 uhr
im Dambecker pfarrhaus

Kinderkreis:

Wer gern spannende Geschichten hört, Fragen 
über Gott und die Welt hat, lacht, singt, spielt 
und bastelt, der ist mittwochs herzlich eingela-
den in das Dambecker pfarrhaus zum Kinder-
kreis – alle 14 Tage von 14.00 bis 16.00 Uhr. Die 
Hortkinder holen wir gern vom Hort ab und 
bringen sie auch dorthin wieder zurück.
Nächste Termine: 14. und 28. Mai 

Möchtest du auch Pfadfinder werden?
Dann komm einfach mal vorbei. Die Dambe-
cker pfadfindergruppe trifft sich alle zwei Wo-
chen mittwochs von 15.30 bis 17.30 uhr auf dem 
Dambecker pfarrhof. 
Nächster Termin: 28. Mai
09. bis 11. Mai – Frühlingslager in Vellahn

Posaunenchor:
jeden Dienstag von 18.30 bis 20.00 uhr  
im Dambecker pfarrhaus

Jugendkirche
23.05., 17.00 uhr, im Gemeinderaum  
Dorf Mecklenburg
alle Jugendlichen, ob getauft oder ungetauft, 
sind dazu herzlich eingeladen!
Kontakt: pastorin exner, telefon: 03841 795917, 
pastor Wenzel, telefon: 03841 283482

Gemeindefest
mit Gästen aus unserer holländischen  

Partnergemeinde 
am Samstag, dem 24. Juni,

ab 14.00 Uhr
auf dem Dambecker Pfarrhof

mit dem posaunenchor, Kaffee und Kuchen
Musik zum Hören und tanzen

und Überraschungen für Jung und alt.
Bitte ein eigenes Kaffeegedeck und ein  
Souvenir für die tombola mitbringen!

Über Kuchenspenden würden wir  
uns sehr freuen!

Ein Wort auf den Weg
Was ist das Leben?
Zugegeben, dies ist keine einfache Frage. Doch si-
cher haben Sie sich darüber schon Gedanken ge-
macht und ihre eigene antwort gefunden. Lesen 
Sie, welche antworten ein schwedisches Wald-
märchen uns verrät:

Was ist das Leben?
alle waren betroffen über diese schwere Frage. 
eine rose entfaltete gerade ihre Knospe und 
schob behutsam ein Blatt ums andere heraus. Sie 
sprach: „Das Leben ist eine entwicklung.“ We-
niger tief veranlagt war der Schmetterling. Lus-
tig flog er von einer Blume zur anderen, naschte 
da und dort und sagte: „Das Leben ist lauter 
Freude und Sonnenschein.“ Drunten am Boden 
schleppte eine ameise sich mit dem Strohhalm 
ab, zehnmal länger als sie selbst, und sagte: „Das 
Leben ist nichts als Mühe und arbeit…“ es hätte 
nun einen großen Streit gegeben, wenn nicht 
ein feiner regen eingesetzt hätte, der sagte: Das 
Leben besteht aus tränen, nichts als tränen…“ 
Hoch über ihnen zog ein adler majestätisch seine 
Kreise, der frohlockte: „Das Leben ist ein Streben 
nach oben.“ Dann kam die nacht. nach einer 
Weile ging ein Mann durch die leeren Straßen 
nach Hause. er kam von einer Lustbarkeit und 
sagte vor sich hin: „Das Leben ist ein ständiges 
Suchen nach Glück und eine Kette von enttäu-
schungen.“ nach der langen nacht kam endlich 
die Morgenröte und sagte: „Wie ich, die Morgen-
röte, der Beginn des kommenden tages bin, so ist 
das Leben der anbruch der ewigkeit.“
Haben Sie sich wiedergefunden in den antwor-
ten, die das Märchen uns gibt? es wird deutlich, 
dass es viele verschiedene antworten auf diese 
Frage gibt und jede ihre eigene Berechtigung 
hat. egal, wie wir unser und das Leben anderer 
gerade empfinden, es ist ein Geschenk, mit dem 
man behutsam umgehen sollte. es ist etwas Kost-
bares, was es zu achten und zu behüten gilt. Da-
ran sollten wir immer wieder denken. Das macht 
uns aufmerksamer und lässt uns bewusster und 
dankbarer leben. 
Mögen Sie viel Lebensfreude, Geborgenheit und 
Dankbarkeit in diesem Frühjahr empfinden.

Ihre Daniela Raatz, Pastorin aus Dambeck
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Einer für alle – alle für einen! 

unter diesem thema findet 
das Abenteuercamp vom 10. 

bis 16.08.2014 in Friedrichsha-
gen statt. Wir machen unsere Zeit-

reise in diesem Sommer ins Frankreich 
des 17. Jahrhunderts. es geht um ei-
nen schwachen König, um intrigen 

und Verrat und um unerschütterliche treue. 
Was macht einen guten Diener aus? Sei dabei, 
werde ein Musketier! eingeladen sind alle aben-
teuerlustigen Kinder von 9 bis 13 Jahren. ab 14 
Jahren ist es möglich, als Helfer dabei zu sein. 
Mehr informationen im pfarrhaus Gressow oder 
im netz.
Immer aktuell: ihre Kirchengemeinde im in-
ternet: www.kirche-gressow-friedrichshagen.de

Gemeindepädagoge Jens Wischeropp

Kirchennachrichten

Evangelisch-lutherische  
Kirchengemeinde  
Gressow-Friedrichshagen 

Gottesdienste und Veranstaltungen

Gottesdienste finden jeweils in den Kirchen 
statt.

04.05. 10.00 uhr in Friedrichshagen
Gottesdienst mit Taufen und Abendmahl 

06.05. 19.30 uhr in Friedrichshagen
Bibelabend bei Familie H. Hanf

11.05. 14.00 uhr in Gressow
Gottesdienst mit Taufe, Goldener Konfirma-
tion und Vorstellung der Konfirmanden 

15.05. 15.00 uhr  in Gressow
Seniorennachmittag im pfarrhaus, Kaffee, 
thema, Zeit zum Klönen

18.05. 10.00 uhr in Friedrichshagen
Gottesdienst mit Abendmahl und Kirchen-
kaffee

25.05. 10.00 uhr in Gressow
Gottesdienst mit Kindergottesdienst

Hauskreis an jedem Dienstag um 19.30 uhr 
bei Familie Wischeropp im pfarrhaus Gressow. 

Chor 

immer mittwochs um 18.00 uhr im pfarrhaus 
Gressow

Angebote für Kinder & Teens
dienstags, 16.00 Uhr
Kinderkirche im pfarrhaus Gressow in zwei 
Gruppen:
mini-club von 0 bis 4 Jahren
Kindertreff für alle Größeren bis 6. Klasse 
Du kannst Dich vom blauen Bus abholen las-
sen! Bitte bei Jens anmelden!
mittwochs, 18.00 Uhr, 
chor ab 6. Klasse und für erwachsene 
donnerstags, 
15.00 uhr  Kindertreff ab 1. Klasse im Sportler-

heim testorf
16.45 uhr  Kinderchor ab 4 Jahre im pfarrhaus 

Gressow

Konfirmandentreff

24.05. 11.00 uhr  im pfarrhaus  
Gressow

 ab 12.00 uhr   teenie-treff mit  
essen, Spiel, Spaß

  action und thema

Ende der Konfirmandenzeit für 
Lea, Maya und Leon
am 26.5. um 19.00 uhr im pfarrhaus Gressow 
sind alle interessierten willkommen. es wird ein 
intensives Gespräch zu Dingen des kirchlichen 
Lebens und des christlichen Glaubens geben. 

Die Konfirmanden haben sich thematisch vor-
bereitet und natürlich gibt es auch ein passendes 
Quiz für aLLe anwesenden…

Vorschau: 

Gottesdienst mit Konfirmation am pfingstsonn-
tag, dem 8.6., um 14.00 uhr in Gressow

Evangelisch-lutherische  
Kirchengemeinde  
Hohen Viecheln
Gottesdienste und Veranstaltungen 

04.05 10.00 uhr in Bad Kleinen
Gottesdienst

06.05. 19.00 uhr  in Bad Kleinen
Frauenkreis

08.05. 15.00 uhr in Hohen Viecheln
Frauenkreis

10.05. 09.30 uhr in Bad Kleinen
Kindertreffen

11.05. 10.00 uhr in Hohen Viecheln
Gottesdienst

Konfirmanden
17.05. 09.30 uhr in Hohen Viecheln
Konfirmandentreffen

18.05. 10.00 uhr in Hohen Viecheln
Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden

21.05. 14.30 uhr in Bargeshagen
Konfirmandenkerzen basteln

25.05. 14.00 uhr
Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation 
für die Konfirmandenjahrgänge 1963/64 mit
abendmahl und anschließender Kaffeerunde

01.06. 10.00 uhr in Bad Kleinen
Gottesdienst

Jugendkirche
23.05, 17.00 uhr, im Gemeinderaum Dorf Meck-
lenburg. alle Jugendlichen, ob getauft oder un-
getauft, sind dazu herzlich eingeladen!
Kontakt: pastorin exner, telefon: 03841/795917, 
pastor Wenzel, telefon: 03841/283482

In eigener Sache !
Schon seit mehreren Jahren erreichen mich Mit-
teilungen, dass pastor Heske per telefon nicht 
erreichbar sei und immer nur das Fax-Gerät 
anginge. Leider, hat es der Herausgeber des te-
lefonbuchs trotz jahrelanger Beschwerden und 
Hinweise per telefon und schriftlich noch nicht 
geschafft, die Fehleintragung im telefonbuch zu 
korrigieren. Die dortige nummer, die eigentlich 
auch bei der evangelisch-lutherischen Kirchen-
gemeinde Hohen Viecheln stehen müsste, ist tat-

Evangelisch-lutherische  
Kirchengemeinde  
Lübow

Gottesdienste und Veranstaltungen

04.05. 11.00 uhr in Lübow
Gottesdienst 

18.05. 10.00 uhr in Hohen Viecheln
Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden

25.05. 11.00 uhr in Lübow
Gottesdienst

29.05. 11.00 uhr in Kirchdorf/poel
Freiluftgottesdienst der Kirchenregion Wismar 
auf der Burgwallwiese

Kinder- und Jugendarbeit:
Kinderkirche für Kleine (5 bis 6 Jahre)
montags, 14.00 uhr, im Lübower Kindergarten 
Kinderkirche 1. und 3. Klasse
dienstags, 12.30 uhr, in der Schule
Kinderkirche 2. Klasse 
montags, 12.30 uhr, in der Schule
Kontakt: Frau Weinhold, telefon 03841 209011

Jugendkirche:
23.05. 17.00 uhr  in Dorf  

Mecklenburg
alle Jugendlichen, ob getauft oder ungetauft, 
sind dazu herzlich eingeladen!
Kontakt: pastorin exner, telefon: 795917, pastor 
Wenzel, telefon: 283482
Konfirmandenarbeit:
Samstag, 17.05., 10.00 uhr in Hohen Viecheln

Abenteuerkids
Für alle noch nicht ganz großen abenteurer star-
ten wir am Donnerstag, dem 15. Mai mit einem 
neuen projekt. alle Kinder der region (ab 3. 
Klasse) sind auf den Hornstorfer pfarrhof einge-
laden. Wie baut man ein Zelt ohne Zelt? Wie legt 
man ein Lagerfeuer an? Wie seilt man sich von 
einem Baum oder überwindet einen Fluss? Viele 
andere Dinge wollen wir mit euch ausprobieren 
(natürlich nicht alle beim ersten Mal!). Weitere 
Treffen werden am 12.6. und 3.7. sein. Für die 
planung bitten wir um eine anmeldung (pas-
tor Wenzel; telefon: 03841 283482; hornstorf@
elkm.de). Wer das verpasst, darf aber trotzdem 
dabei sein. Bitte zieht euch robuste Sachen an – 
die braucht man für abenteuer – und bringt ein 
taschenmesser mit!

Frühlingsfest für Kinder
Freitag, 16.05., von 15.30 bis 18.00 uhr auf dem 
Lübower pfarrhof
unter dem Motto „Willkommen in Gottes schö-
ner Welt“ sind alle Kinder der region zu einem 
bunten Fest mit Basteln, Spielen, essen und trin-
ken … auf den Lübower pfarrhof eingeladen. 
Kontakt: Frau Weinhold, telefon 03841 209011

Orgelkonzert mit Friedrich Drese am 01.06.2014 
um 17.00 Uhr in der Zurower Kirche. Der ein-
tritt ist frei. es wird um eine Spende zugunsten 
der weiteren Sanierung der Kirche gebeten. 

Pastor Marcus Wenzel

sächlich nur die Faxnummer. Die korrekte tele-
fonnummer für das pfarramt und pastor Heske 
lautet 038423/54845. Bitte nehmen Sie das zur 
Kenntnis und sagen es weiter.

Herzlichen Dank! Ihr Pastor Heske
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Veranstaltungen

Sie haben eine Brille, die nicht mehr gebraucht wird?
Jetzt können Sie helfen und diese Brille spenden.

ANNAHMESTELLE:

Bestell- und Dienstleistungsshop Bad Kleinen
Hauptstraße 14, 23996 Bad Kleinen

in der Bäckerei Stüdemann

Telefon: 038423 909776
Mo. − Fr. 09.00 − 12.30 uhr und 
 14.00 − 18.00 uhr
Sa. 09.00 − 11.30 uhr

Annonce

Vormerken!!! in diesem Jahr findet das 
Sommerfest in Dambeck wieder vor 
den Sommerferien – am 4. und 5. Juli – 
statt! allen Besuchern wird wieder jede 
Menge Kunst & Kultur, Spiel & Spaß 
geboten. Das theaterstück am Freitag-
abend und jede Menge Mitmachange-
bote für Kinder am Samstag werden 
ebenso wenig fehlen, wie die gemütli-
che Kaffeezelt-atmosphäre am Sams-
tagnachmittag.
Darüber hinaus 
werden abends mit 
„tripod“ und den 
„five men on the 
rocks“ zwei bekannte und hier beliebte 
Bands mit Live-Musik für gute Stim-
mung sorgen.
Mehr zu diesem unterhaltsamen pro-
gramm für Groß und Klein in einer der 
nächsten ausgaben des „Wegweiser“.

auf jeden Fall vormerken: 
Sommerfest in Dambeck

am 4. und 5. Juli 2014!

Sommerfest in Dambeck

4. und 5. Juli 2014

jeden Dienstag, 09.30 – 10.30 Uhr
„aktiv und fit ins alter“ mit 
claudia porzig im Vereinsgebäude 
am aSB-Grünland-Sportpark in 
Bobitz

Mittwoch, 30.04., 20.00 Uhr
„tanz in den Mai“ mit DJ ernie im 
Festzelt in Hohen Viecheln
am Gemeindehaus, eintritt: 5 euro

Samstag, 03.05., 08.00 – 10.00 Uhr
Frühjahrsspinnangeln mit dem  
Hohen Viechler angelverein

Samstag, 03.05., 14.30 Uhr
eröffnung des neuen Dorfgemein-
schaftshauses in Metelsdorf mit  
Kaffee und Kuchen.

Sonntag, 04.05., 14.00 Uhr
Kaffeetanz in der Gaststätte 
„Zur Kegelbahn“ Lübow 
mit DJ erny und DJ Schnier,
eintritt: 10 € inklusive einer tasse Kaffee, 
einem Stück Kuchen sowie einem Getränk

Sonntag, 04.05., 14.00 Uhr
Die interessengemein-
schaft Schlossensemble 
Wiligrad  führt durch das 
Quellgebiet „tre Fontane“, 
die elisabeth-Quelle 
und das Hof- und Schloss-
gelände Wiligrad.
Dauer ca. 1,5 Stunden, treff ist am eingang Hof-
laden und Hofcafé Wiligrad, die auch geöffnet 
sind. 
ein unkostenbeitrag wird erhoben.

WAS? – WANN? – WO?
Sonntag, 11. Mai, 10.00 Uhr
„Gartenzauber & 
töpferkunst“ im 
Kreisagrarmuseum 
Dorf Mecklenburg
Viele anbieter aus der region stellen interes-
santes  rund um Haus und Garten vor. Dabei 
sind die Bläserklasse  aus Dorf Mecklenburg, die 
Volkstanzgruppe aus Hohen Viecheln und Ma-
thias Werner mit seinen pferden.
eintritt: 2 euro

Sonntag, 18.05., 09.00 – 11.00 Uhr
Hunderallye: an spannenden 
Stationen habt ihr zusammen 
mit eurem Hund jede Menge 
Spaß. 
näheres unter: www.hundeservice-hirschner.de

Sonntag, 18.05., 10.00 – 14.00 Uhr
Das sind wir! Die Kindertages-
pflege stellt sich vor.
Messe der Kindertagespflege-
personen in der Markthalle 
am alten Hafen in Wismar. 
tagespflegepersonen stellen 
ihr angebot vor, gewerbliche aussteller mit 
Kinderspielzeug, -büchern, ein Sportgeschäft, 
ein Kinderbekleidungsladen, eine physiothe-
rapiepraxis und das Bläserquintett der Musik-
schule sind dabei. es werden ponnyreiten, Kin-
derschminken und -theater, Hüpfburg, catering 
und eine  Kinderaktionsfläche mit Hindernis-
parcours geboten. 

Sonntag, 18.05., 14.00 Uhr
Die interessengemeinschaft Schlossensemble 
Wiligrad führt durch das Hof- und Schloss- 
gelände Wiligrad. 

im besonderen Blickfeld 
stehen die eröffnungen 
nach renovierung des 
Marstalles, remise und 
Gästepferdestall.
Dauer ca. 1,5 Stunden, 
treff ist am eingang Hofladen und 
Hofcafé Wiligrad, die auch geöffnet sind. 
ein unkostenbeitrag wird erhoben.
„Die rhododendren blühen“ dazu entnehmen 
Sie bitte die termine der tagespresse bzw. www.
wiligrad-ig.de

Samstag, 24.05., 07.00 – 10.00 Uhr
anangeln mit dem Hohen Viechler  
angelverein 

Samstag, 24.05., 14.00 – 16.00 Uhr
Kinderflohmarkt mit Kuchenbasar
infos und anmeldung bei Hunde-
service Hirschner 
unter telefon: 0172 4263772

Mittwoch, 28.05., 09.00 – 12.00 Uhr

Gewusel zum  
Kindertag im  

Kreisagrarmuseum 
Dorf Mecklenburg

Donnerstag, 29.05., ab 10.00 Uhr
Himmelfahrtsparty am 
Fachwerkhaus im 
Kreisagrarmuseum Dorf 
Mecklenburg
Bei Musik, essen und trin-
ken kann die ganze
Familie ausspannen.

Am 1. Mai heißt es erneut auf dem Sportplatz in Lübow:

„Die Gemeinde Lübow bewegt sich“
neben anderen Sportveranstaltungen, wie Fuß-
ball, Volleyball, Bogenschießen und nordic Wal-
king, wird der Lübower SV diesmal für alle al-
tersklassen die Möglichkeit zum erwerb des 
Deutschen Sportabzeichens organisieren. Hierzu 
werden wir in den Kategorien ausdauer, Kraft, 
Schnelligkeit sowie Koordination einige Diszi-
plinen wie:
– Laufen 3.000 m/800 m/100 m usw.
– nordic Walking 7,5 km
– Schleuderball/Medizinball
– Standweitsprung und Seilspringen anbieten!
Für einen reibungslosen ablauf bitten wir alle 
interessierten Sportfreundinnen und Sport-

freunde, sich an die-
sem tag in der Zeit 
von 09.30 bis 10.00 
uhr beim Organisa-
tionsteam auf dem 
Sportplatz in Lübow anzumelden und die Start-
nummer entgegenzunehmen. nach der gemein-
samen erwärmung wird um 10.15 uhr mit den 
Laufdisziplinen und dem nordic Walking-pro-
gramm begonnen. alle anderen Disziplinen fin-
den im anschluss auf dem Sportplatz bzw. auf 
dem Gelände der Grundschule Lübow statt.

Sport frei! 
Stephan Schumann, Vorsitzender Lübower SV
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XIII. Pflügerwettbewerb Westmecklenburg 2014  
in Niendorf bei Bad Kleinen
am Samstag, 
dem 10. Mai, 
f indet un-
ter Schirm-
herrschaft des 
amtierenden 
Landrats Ger-
hard rappen 
das diesjäh-
rige Leistungs-
pflügen in  
niendorf bei 
Bad Kleinen statt. Seien Sie zu Gast, wenn pflü-
ger aus parchim, Ludwigslust und nordwest-
mecklenburg um die Krone in der Königsdiszi-
plin des ackerbaus wetteifern: dem pflügen. Die 
tierzucht Gut Losten GmbH & co. KG ist dieses 
Jahr ausrichtender Betrieb und lädt ab 9.15 Uhr 
zum Xiii. pflügerwettbewerb Westmecklenburgs 
ein. teilnehmer, Landwirte, Gäste und alle inter-

mit historischer pflugtechnik und pferdepflügen 
sind besondere Höhepunkte am nachmittag. 
außerdem wartet ein buntes rahmenprogramm 
auf große und kleine Besucher. 

Programmablauf:
09.15 uhr eröffnung
10.00 uhr Start des Wettbewerbs
12.00 uhr  Schaupflügen mit Oldtimern und 

pferden
14.00 uhr    auswertung mit Siegerehrung
Festzelt:
11.00 bis 15.00 uhr musikalisches programm 
durch die Kreismusikschule „carl Orff“
Rahmenveranstaltung:
– ausstellung Land- und Gartentechnik
– Oldtimerschau
– präsentation rund um die Landwirtschaft
– Kinderbelustigung 

Kreisbauernverband Nordwestmecklenburg e. V.

Veranstaltungen

Ab in die frische Luft: Nordic  
Walking mit dem SV-Bad Kleinen

Gerade im Frühjahr steigt die Lust 
auf eine gezielte Bewegung im 
Freien. nordic Walking ist als inten-
siver Sport genauso geeignet wie als 
mäßiger Sport. Damit eignet er sich sehr gut als 
Gesundheitssport für Jung und alt. Wir „nordic 
walken“ für die ausbildung gern im Stadion, an-
sonsten sind wir jetzt in kleinen, leistungsmäßig 
abgestimmten Gruppen viel im Wald oder am 
See unterwegs. Jeweils montags und donners-
tags treffen wir uns um 18.00 Uhr am Stadion. 
einen info-Stand und Schnupper-Walken wer-
den  wir beim Familiensportfest des SV Bad Klei-
nen am 31.05.14 anbieten.

abteilungsleiter ulrich Zimmermann, 
telefon: 038423 51352

Die Vorbereitungen 
laufen auf Hochtou-
ren. es wird geplant, 
verhandelt, gewer-
kelt und geprobt. Der 
Kultur- und Show-
verein Hohen Vie-
cheln e. V. steckt mitten in den Vorbereitungen 
für das Dorffest am 30./31.08.2014 anlässlich des 
10-jährigen Bestehens des Vereins. 

Helfende Hände sind herzlich willkommen! 

Kultur- und Showverein Hohen Viecheln e. V. 

Der Countdown läuft!  
Nur noch vier Monate und 
Hohen Viecheln feiert!

1. Mai an der Schwedenschanze
Jedes Jahr am 1. Mai kommt unsere 
Schwedenschanze ganz groß raus. Viele 
Menschen, große und kleine, treffen 
sich bunt gekleidet, fröhlich und er-
wartungsvoll an dem großen Sagen-
stein und feiern den Start in den Won-
nemonat Mai. Die Sonne ist auch fast 
immer dabei und Musik, tanz und gu-
tes essen sind die Garanten für eine 
tolle Festtagsstimmung. auch in die-
sem Jahr wird es wieder so sein. Darauf kann 
man sich auf jeden Fall verlassen. Das pro-
gramm kann man auf den vielen plakaten ab-
lesen. Pünktlich um 10.00 Uhr geht es los! Das 
ende ist auf jeden Fall offen und jeder kann 
selbst bestimmen, wann er genug gefeiert hat. 

an dieser Stelle möchte ich gleich noch 
auf eine weitere, noch etwas neuere tra-
dition hinweisen: Das diesjährige Som-
merfest mit Inselschwimmen findet am 
16. August statt. Schon mal fest in den 
terminkalender einschreiben! es soll ein 
schönes und buntes Fest werden, ge-
tragen von möglichst vielen Vereinen 
und Menschen aus unseren Gemeinden 
Hohen Viecheln und Bad Kleinen. Wir 

nehmen auf jeden Fall noch Standanmeldungen, 
ideen und sonstige Wünsche entgegen. 
Bitte melden Sie sich unter telefon: 0172 
3207456, e-Mail: hvgal@t-online.de oder 
im tourismusbüro Hohen Viecheln bei Frau  
Bullerjahn. Hannelore Voß

In Hohen Viecheln wird 
weiter gefrühstückt

Das gemeinsame Früh-
stück am 02.04. im Ge-
meindehaus war ein 
voller erfolg. alle teil-
nehmer wollen weitermachen. Dazu wurde abge-
sprochen, dass wir uns jeweils am ersten Diens-
tag im Monat ab 09.00 Uhr zum gemeinsamen 
Frühstück treffen. Der unkostenbeitrag beträgt 3 
euro und um die Vorbereitungen zu erleichtern, 
sind anmeldungen von Vorteil. Für spontan ent-
schlossene ist natürlich gesorgt. Ein neuer Name 
wird auch noch gesucht. Vorschläge sollten zum 
ausdruck bringen: 
– Frauen unter sich,
– lockere Gespräche,
– dabei wird gefrühstückt.
natürlich ist auch plattdeutsch gefragt. Der 
nächste Termin ist Dienstag, 06.05., um 09.00 
Uhr im Gemeindehaus. anmeldungen bitte bei 
Frau Bley oder Frau Glöde und unter telefon: 
038423 54872.

Radtour der CDU-Ortsgruppe Lübow
am Sonntag, dem 11. Mai 2014, 
findet die traditionelle radtour mit 
der cDu in Lübow statt. Start ist 
um 14.00 Uhr am Feuerwehrhaus 
in Lübow. am ende der radtour treffen wir uns 
in triwalk auf dem Hof von Familie pohland. Für 
essen und trinken ist wieder gesorgt. Den erlös 
der diesjährigen radtour stellen wir dem Schulver-
ein Lübow für die neu errichtete Bibliothek in der 
Schule zur Verfügung. es sind alle herzlich zu dieser 
radtour eingeladen. CDU-Ortsgruppe Lübow

Maibaum schmücken und aufstellen 
in Hohen Viecheln – am 30. April 2014 in 
Hohen Viecheln am Gemeindehaus. 

alle, die Lust und Liebe und natürlich auch 
Zeit haben, können ab 15.00 Uhr den Maibaum 
schmücken. Kaffee und andere Getränke stehen 
bereit (natürlich gibt es auch Kuchen). Die Klei-
nen können basteln, rätselraten oder am Glücks-
rad drehen. um 17.00 Uhr wird dann die Feuer-
wehr aus Hohen Viecheln den hoffentlich hübsch 
geschmückten Maibaum aufstellen. Wir laden 
alle ein, dabei zu sein. Wir würden uns freuen.

Frauennotruf
Tag und Nacht 
telefon: 03841 283627

Hohen Viecheln

Landkreis 
Nordwestmecklenburg

essierten sind recht herzlich eingeladen. Die bes-
ten pflüger der Landkreise parchim, Ludwigslust 
und nordwestmecklenburg werden in den zwei 
Disziplinen Beet- und Drehpflügen an den Start 
gehen. Die Veranstaltung bietet einen spannen-
den Wettkampf und zugleich eine praxisnahe 
Demonstration der arbeit eines agrarbetriebes. 
Landwirtschaft zum anfassen! Das Schaupflügen 
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Herzlichen Dank
all denen, die mich zu meinem

90. Geburtstag
mit zahlreichen Glückwünschen, 
Blumen und Geschenken sehr  

erfreut haben. Besonders danken 
möchte ich meinen Kindern,  

Enkeln und Urenkeln, meinen  
Verwandten, Freunden und  

Nachbarn, Herrn Bürgermeister  
Kreher, dem ambulanten  

Pflegedienst des ASB sowie dem  
freundlichen Team des  

Restaurants „Seeblick“ in Bad 
Kleinen. Sie alle haben dazu  

beigetragen, dass dieser Tag für 
mich unvergesslich bleiben wird.

Ingeborg Garling
Bad Kleinen, im April 2014

Bad Kleinen 
Steinstraße 8 A

Telefon:  
038423 420

Sonderöffnungszeiten: 
 Samstag, 10. Mai, 8.00–14.00 Uhr
 Sonntag, 11. Mai, 8.00–12.00 Uhr

Inh. K. Andersen

Muttertag
Farbenfrohe Sträuße zum

lassen Mütterherzen
höher schlagen

Für den Sommergarten im angebot:
Saatkartoffeln, Saatgut, Gemüsepflanzen

Beet- und Balkonpflanzen, Stauden,
Gehölze und rosenpflanzen

Es ist vollbracht: neue Räume für den Arbeits-
losenverband Bad Kleinen sind entstanden
es ist schon ein ganzes Stück arbeit gewesen, 
bis wir in die neuen räume in der Gallentiner 
chaussee 3 einziehen konnten. aber jetzt ist es 
geschafft: seit der ersten aprilwoche hat die Sam-
melbörse „Dit und Dat“ wieder geöffnet, der aLV 
Ortsverein Bad Kleinen e. V. und die tafel sind 
mitumgezogen, sodass sich jetzt alles unter ei-
nem Dach befindet. notwendig war der umzug 
geworden, weil vor allem die Fördermaßnahmen 
des Jobcenters nicht mehr griffen, sodass, auf 
Grund fehlender finanzieller Mittel dem Verein 
über einen Zeitraum von ca. drei Monaten keine 
Maßnahmen, die sogenannten 1-eurojobber, zur 
Verfügung gestellt werden konnten. Verbunden 
mit diesen Maßnahmen sind Sachmittel, die un-
ter anderem z. B. teils für Mieten und Ähnliches 
eingesetzt werden. ebenso wichtig ist, dass die 
Menschen, die in der regel aus der Langzeit-
arbeitslosigkeit kommen, in den arbeitsablauf 
des Vereins eingebunden sind, der aus dem ru-
der zu laufen drohte. Dieser Zeitraum wurde 
allein durch die ehrenamtliche tätigkeit vor al-
lem durch Mitglieder des arbeitslosenverban-
des überbrückt. ein sehr großes engagement, 
ohne das wir hätten aufgeben müssen. Hier-
für allen ehrenamtlichen Helfern ein riesengro-
ßes Dankeschön. es musste also gespart wer-
den, aus zwei Häusern, der Sammelbörse und 
dem Haus der Begegnung, wurde ein Haus. Das 
heißt auch, einmal Miete und einmal neben-
kosten. Der arbeitslosenverband Bad Kleinen 
wird weiterhin bestehen können, um so für die 
Menschen, die in soziale not geraten sind, Hilfe 
und unterstützung zu geben. unser aller Dank 

für die unterstützung vor und während der re-
novierung der räume und des umzuges in die 
neuen räume gilt vor allem den vielen freiwilli-
gen Helfern ohne deren großes engagement das 
alles nicht möglich gewesen wäre. Wir möchten 
uns vor allem bei folgenden personen bedanken: 
Karl-Heinz Fandrich, Horst Schuldt, Karina pu-
dell, ingrid Genrich, Karla Büttner, Dieter Ka-
datz, Kurt Stubenrauch, Grazyna pirzecka, Dirk  
Werner, ingo Schröder, nicole Gwiazda und 
Gudrun Küntz. 
ein weiteres Dankeschön geht an zwei ortsan-
sässige Firmen, die Material und Maschinen zur 
Verfügung gestellt haben, die Firma von Bernd 
Wedel und den eDeKa – Markt von Karl-Heinz 
Meier. Dadurch konnte viel Geld gespart werden. 
nicht zuletzt allen Spendern, die unserem auf-
ruf gefolgt sind, vielen herzlichen Dank für die 
Zuwendungen, auch der Bürgermeister hat Wort 
gehalten. auch diese Mittel haben dazu beigetra-
gen, dass wir als arbeitslosenverband Bad Klei-
nen e. V. weiter für die bedürftigen Menschen da 
sein können, weil wir gebraucht werden.

Joachim Wölm, Vorsitzender ALV e. V.

Ehrennadel für Fluthelfer 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Lübow 
im rahmen des jährlichen tanz-
abends der Sportler, angler und 
Feuerwehrkameraden ende März 
in der Gaststätte „Zur Kegelbahn“ 
in Lübow konnte Gemeindewehrführer Stefan 
Krohn die vom Ministerpräsidenten des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern gestifteten ehren-
nadeln überreichen. insgesamt 14 Kameraden 
der Lübower Feuerwehr erhielten die auszeich-
nung für ihren einsatz beim elbehochwasser 
im Sommer des vergangenen Jahres. Sie waren 
Bestandteil zweier einsatzzüge, die durch den 
Landkreis nordwestmecklenburg zu den Deich-
anlagen nach Dömitz und zum Sandsackfüllplatz 
nach Heiddorf entsandt wurden. „Man mag es 
nicht wirklich begreifen, wenn bei herrlichstem 
Sommerwetter mit Sonnenschein, Menschen 
über tage um ihre existenzen bangen müssen“, 
so Krohn in seiner ansprache. er dankte den ein-
gesetzten Kräften im eigenen sowie im namen 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern für ihre 
einsatzbereitschaft und unterstützung.

Schüler aus Dorf Mecklenburg  
in St. Petersburg

internationale erfahrungen konnten zehn Schü-
lerinnen und Schüler sowie ihre beiden Beglei-
terinnen Frau Langbehn und Frau Lorenz ende 
März in St. petersburg sammeln. Die Verbun-
dene regionale Schule und Gymnasium „tisa 
von der Schulenburg“ beteiligte sich bereits zum 
achten (!) Mal am Jugendparlament, das von 
den Ländern Dänemark, Deutschland, russland, 
Schweden und früher auch von Wales veran-
staltet wird. Obwohl die Organisation – beson-
ders die reise nach russland – immer etwas 
schwierig ist, klappte doch alles und unsere Schü-
ler der 10. und 11. Klassen erlebten unglaubli-

che Gastfreundschaft und ein 
sehr produktives Miteinander, 
denn gearbeitet wurde in sehr 
gemischten arbeitsgruppen. 
Zentrales thema in diesem 
Jahr waren „Die rechte und 
pflichten der Jugendlichen“. 
Für unsere Schüler waren be-
sonders die internationale 
Vielfalt – angefangen bei pizza 
bis zu den nationalen Blini – 
eine art eierkuchen, die es 
zum Frühstück gab – bis hin zu 
den äußerst prunkvollen Ka-
thedralen und Schlössern und 
den bescheiden eingerichteten 

Wohnungen ihrer Gasteltern beeindruckend. 
Viel Freizeit gab es nicht, denn es wurden auch 
russische tänze einstudiert und zum abschluss 
gab jede arbeitsgruppe einen Vortrag zu den von 
ihr bearbeiteten themen. 
Ganz wichtig aber war die erkenntnis, dass die 
Schüler aus Dorf Mecklenburg sowohl in der 
Sprache – es wurde englisch gesprochen – als 
auch im umgang mit der technik mit allen an-
deren souverän mithalten konnten. ein Danke-
schön geht an Frau Langbehn und Frau Lorenz, 
die die schwierige Organisation der reise meis-
terten.  D. Pe. 
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Wir helfen hier und jetzt
•	 Alten- und Krankenpflege
•	 Verleih	+	Beschaffung	von	Hilfsmitteln
•	 Behandlungspflege
•	 Beratungsgespräche
•	 häusliche	Versorgung
•	 Familienpflege
•	 Vermittlung	Essen	auf	Rädern
•	 Hausnotruf
•	 Seniorenclub
•	 Erste-Hilfe-Ausbildung
•	 Leistungen	über	Pflegeversicherung
Zugelassen zu allen Kassen

Tel.: 038423 50244 
Handy: 0171 8356261

Hauptstraße	24,	23996	Bad	Kleinen

S
Arbeiter-Samariter-Bund

– Sozialstation
 Bad Kleinen

ASB Bad Kleinen

montags 14.30 uhr  Kultur/Spaß = unter-
haltung aus der natur 

dienstags 14.00 uhr  Spieletag (nicht nur 
Karten)

freitags 14.00 uhr  Vergnügliche unter-
haltung/Literatur/
Handarbeit

Änderungen vorbehalten!

      Es grünt überall, die Sonne scheint, 
die Blumen blühen,

die Kastanien stellen bald ihre Kerzen auf.
Das Leben ist zu kurz, um sich darüber zu ärgern, 

was andere über dich denken oder sagen… 
Komm in unseren Bad Kleiner ASB Seniorenclub 

und habe Spaß und gib allen etwas,  
worüber nicht 

nur die Bad Kleiner reden können, 
so manch einer weiß nicht, wie gut ein  

Zusammensein 
bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Runde tut.
Möchtest du nicht auch voller Lebensfreude sein? 

Schau bei uns rein, 
was ist schon dabei,

sollte es dir nicht gefallen, 
gehst du einfach wieder heim.

M. Günther
Dorf Mecklenburg
mittwochs 14.00 uhr Gesellschaftsspiele,
donnerstags 14.00 uhr  Klönen, Schnacken, 

Singen
Die Veranstaltungen finden im Seniorentreff 
im amtsgebäude, am Wehberg 17, statt.

Barnekow

Wir treffen uns an jedem Donnerstag von 15.00 
bis 17.00 uhr im Feuerwehrgebäude in Barne-
kow. alle Seniorinnen und Senioren sind dazu 
herzlich eingeladen.

J. Schultz

Beidendorf

am Dienstag, dem 13.05. und 27.05., treffen wir 
uns von 14.00 bis 17.00 uhr im Gemeindefrei-
zeitzentrum Beidendorf.

C. Ziebell

Bobitz
dienstags 19.00 uhr chorproben
mittwochs 15.00 uhr Handarbeiten
  2 x monatlich
donnerstags 14.30 bis 15.30 uhr
Gedächtnistraining mit Bärbel Krüger nach 
terminabsprache
14. Mai,  15.00 uhr  gemütliches  

Beisammensein
28. Mai,  14.00 uhr Wanderung

E. Müller

Groß Stieten

Seniorentreff ist jeden Mittwoch ab 14.00 uhr 
im Dorfgemeinschaftshaus. alle Senioren sind 
herzlich eingeladen zu Spaß und Klönschnack 
in gemütlicher runde.
unser Frauenfrühstück findet jeden 1. Donners-
tag im Monat statt. 
Nächster Termin: 08.05.2014 S. Sielaff

Die Seniorenvereine der Gemeinden informieren
Der Verein „Soziale initiative e. V.“ lädt jeden  
1. Montag im Monat zum Spielenachmittag und 
jeden Donnerstag zum Handarbeitstreff in das 
Dorfgemeinschaftshaus in Groß Stieten ein. 
Wir treffen uns jeweils um 14.00 uhr und freuen 
uns über jeden, der Lust und Laune hat.

M. Stellmacher

Hohen Viecheln

Mittwoch, 14.05. und 28.05., um 14.30 uhr ge-
mütliches Beisammensein.
auch jüngere Senioren sind herzlich eingeladen.

K.-D. Ahrens

Lübow

Seniorentreff jeden Mittwoch um 14.00 uhr im 
Kegelheim mit Gymnastik, Kaffeetafel und Gra-
tulationen für Geburtstagskinder

Freitag, 02.05., 09.30 Uhr 
Kegeln auf der Kegelbahn in Lübow

A. Markewiec

Metelsdorf

Seniorentreff am Mittwoch, dem 07.05. und 
21.05., um 14.30 uhr im Dorfgemeinschafts-
haus. alle Seniorinnen und Senioren sind zum 
gemütlichen Beisammensein und zur Handar-
beit herzlich eingeladen.

tanzen und Leihbücherei wöchentlich.
H. Schmidt

Annoncen

Nachruf
Wir trauern um unseren langjährigen  

Vorsitzenden des Seniorenvereins

Eckhard Dargel
der viel zu früh von uns gegangen ist. 
Wir werden sein andenken in ehren  
halten. unser Mitgefühl gilt seinen  

angehörigen.

Lüdtke, Bürgermeister

Frühjahrsputz in der Gemeinde 
Dorf Mecklenburg am 5. April

eigentlich hatten 
wir mit schönem 
Sommer wetter 
geliebäugelt, als 
wir den Früh-
jahrsputz 2014 ins 
auge gefasst hat-

ten. in der Gemeindevertretung kam der Vor-
schlag: lasst uns als Gemeindevertreter dafür 
sorgen, Dreckecken in der Gemeinde zu besei-
tigen. Jeder Gemeindevertreter sollte in seinem 
Ortsteil mit den Bürgern gemeinsam Ordnung 
schaffen. Für die Freie Wählergemeinschaft Dorf 
Mecklenburg war klar, wir beteiligen uns tradi-
tionell am Frühjahrsputz. Bei leichtem nieselre-
gen ging es dann am Sonnabend um 09.00 uhr 
los. in Moidentin, in Dorf Mecklenburg und in 
Karow gab es viele fleißige Helfer, die dem Dreck 
den Garaus machen wollten. und leider war es 
auch dringend erforderlich, viele blaue Säcke 
mitzunehmen. 
Wir sammelten eine unmenge leerer, oft zer-
schmissener Flaschen, plasteabfälle aller art, 
Windeln und andere Hygieneartikel und papier, 
papier .... Wir haben uns die Frage gestellt, wa-
rum die Menschen so sorglos mit ihrer umwelt 
umgehen und diesen Dreck verursachen. Das re-
cyclingsystem ist doch für alle abfälle geeignet. 
Für die Beseitigung der Gartenabfälle hat die Ge-
meinde eine, wenn auch für den Haushalt kost-

spielige Möglichkeit, der entsorgung geschaf-
fen. Drei Gemeindevertreter sorgten mit Fahr-
zeugen dafür, die vollen Säcke zum container 
auf dem Gelände der Bau zu bringen. und es 
kamen so 70 bis 80 prall gefüllte abfallsäcke zu-
sammen. Bei der Firma ellerhold gab es für uns 
„leider“ nichts zu tun, denn als wir ankamen, 
lagen die gefüllten Säcke und anderer unrat be-
reits zur abholung bereit. Gut so! Den abschluss 
des Frühjahrsputzes bildete ein kleiner imbiss im 
Foyer der Mehrzweckhalle. 
Der Bürgermeister peter Sawiaczinski konnte 
sich auch bei den fleißigen Helfern der Jugend-
feuerwehr, den Ka-
meraden der Feu-
erwehr und Sport-
lern des MSV für 
ihren einsatz be-
danken. Von un-
serem einsatz geht 
ein Aufruf an alle 
Bürger: Sorgen Sie weiterhin mit Ihrem Ver-
halten dafür, dass unsere Gemeindeteile sau-
bere und ansehnliche Orte bleiben! Sagen Sie 
Dreckfinken deutlich, wie es bei uns langgeht! 
Für 2015 werden wir wieder bereitstehen, um 
dann vielleicht unsere arbeit in renovierungs- 
und Verschönerungsarbeiten zu stecken, als an-
deren Leuten den Dreck hinterherzuräumen.

Lothar Wohlgethan
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eleonore trensch Bad Kleinen zum 83. am 2. Mai
Werner ahlgrimm Bad Kleinen zum 81. am 2. Mai
Hilde Bibow  Bad Kleinen zum 75. am 6. Mai
alfred Ziems Bad Kleinen zum 93. am 8. Mai
Joachim cladow Bad Kleinen zum 70. am  8. Mai
Johann Wegner Bad Kleinen zum 77. am 12. Mai 
christa Bastian Bad Kleinen zum 78. am 13. Mai
Hanne-Dörte Schomacker Bad Kleinen zum 78. am 15. Mai
ursula Darmann Bad Kleinen zum 83. am 16. Mai
Manfred Grützner Bad Kleinen  zum 80. am 16. Mai
Hildegard ahlgrimm Bad Kleinen zum 77. am 17. Mai
ursula Schlömp Bad Kleinen zum 80. am 24. Mai
Karin pitschke Bad Kleinen zum 70. am 24. Mai
anna püstow Bad Kleinen zum 90. am 26. Mai
Maria Krieg Bad Kleinen zum 94. am 27. Mai
Manfred Sagefka Bad Kleinen zum 75. am 27. Mai
Siegfried pissowotzki Bad Kleinen zum 84. am 28. Mai
Josef Liebich Bad Kleinen zum 75. am 28. Mai
Berthold Menebröcker Bad Kleinen zum 70. am 29. Mai
ruth Mitschard Bad Kleinen zum 77. am 31. Mai
christel Smoljuk Gallentin zum 76. am 9. Mai
Helga Schwingel Wendisch-rambow zum 79. am 16. Mai

Dorothea Große Barnekow zum 76. am 13. Mai
Gertrud Moltmann Barnekow zum 88. am 15. Mai
ingeborg Saschenbrecker Krönkenhagen zum 85. am 17. Mai

reinhold Mosdzen Bobitz zum 83. am 11. Mai
reintraut Lübbe Bobitz zum 83. am 15. Mai
Gudrun Krüger Bobitz zum 76. am 27. Mai
rosemarie Kornprobst Beidendorf zum 87. am 5. Mai
ursula cravaack Beidendorf zum 76. am 18. Mai
ilsa Zimmermann Beidendorf zum 83. am 30. Mai
Gisela Saremba Dalliendorf zum 85. am 5. Mai
anna Konieczny Dalliendorf zum 78. am 9. Mai
Heinz Strunck Dalliendorf zum 78. am 26. Mai
Horst Boldt Groß Krankow zum 77. am 12. Mai
Wilhelm Karsten Klein Krankow zum 79. am 22. Mai
Käte Hahn Lutterstorf zum 84. am 31. Mai
anna Steußloff petersdorf zum 85. am 31. Mai
reiner Fichtler rastorf zum 77. am 3. Mai
Horst Karlisch rastorf zum 76. am 22. Mai

eva röhr Dorf Mecklenburg zum 97. am 4. Mai
Waltraud Bunkus Dorf Mecklenburg zum 85. am 9. Mai
annelore Möller Dorf Mecklenburg zum 80. am 11. Mai
inge röpcke Dorf Mecklenburg zum 75. am 13. Mai
ulrich Förster Dorf Mecklenburg zum 75. am 19. Mai
Gerd Schröder Dorf Mecklenburg zum 70. am 19. Mai
ilse Saß  Dorf Mecklenburg zum 89. am 21. Mai
traute casper Dorf Mecklenburg zum 92. am  24. Mai
rudolf Wendt Dorf Mecklenburg zum 78. am 24. Mai
theresa Heine Dorf Mecklenburg zum 70. am 28. Mai
ilse Schauer Dorf Mecklenburg zum 92. am 31. Mai
agnes carow Dorf Mecklenburg zum 86. am  31. Mai
Günther Stuhlemmer Karow zum 75. am 2. Mai
renate Stiller Karow zum 82. am 4. Mai
Karl-Heinz Stadie Karow zum 76. am 5. Mai
ingeborg Schröder Karow zum 80. am 10. Mai
anita Frehse Karow zum 82. am 12. Mai
Hildegard Brunokowski rambow zum 80. am 7. Mai

Hans Hinze Groß Stieten zum 78. am 11. Mai
Lotte Falk  Groß Stieten zum 92. am 27. Mai
Dieter Schanko Groß Stieten zum 78. am 31. Mai

Dora naß Hohen Viecheln zum 80. am 3. Mai
irmgard Schmidt Hohen Viecheln zum 77. am 6. Mai
alfred Kasbohm Hohen Viecheln zum 79. am 18. Mai
Hanne-Lore Gottschling Hohen Viecheln zum 78. am 23. Mai
Manfred Mönnig Hohen Viecheln zum 81. am 28. Mai

christel Schiweck Lübow zum 79. am 5. Mai
Heinrich-Gotthard Schütz Lübow zum 80. am 6. Mai
anita Schuldt Lübow zum 75. am 25. Mai
Hans-Joachim Gühlstorf Lübow zum 79. am 29. Mai
Melanie Bernt Levetzow zum 82. am 18. Mai
Manfred Sprunk Maßlow zum 78. am 4. Mai
Detlef Seefeldt Schimm zum 75. am 4. Mai
ingrid Walter Schimm zum 84. am 10. Mai
Hanna Gast Schimm zum 80. am 13. Mai
Gisela rostek tarzow zum 78. am 16. Mai
Karl-Heinz Stanislawski triwalk zum 70. am 11. Mai
Bernhard Schnäckel Wietow zum 91. am 10. Mai

Lucie Behrens Ventschow zum 88. am 5. Mai
Jakob Bohlender Ventschow zum 86. am 10. Mai
charlotte Müller Ventschow zum 83. am 14. Mai
Julianne Majcherek Ventschow zum 86. am 17. Mai
rudolf Glas Ventschow zum 80. am 18. Mai
Hans-Heinrich Hartwig Ventschow zum 75. am 18. Mai
anni Suchland Ventschow zum 82. am 19. Mai
Hannelore Würmel Ventschow zum 75. am 19. Mai
Jochen Franke Ventschow zum 76. am 20. Mai
Mietze Stöckel Ventschow zum 76. am 24. Mai
Gisela Dargatz Ventschow zum 80. am 25. Mai
Harry reiher Ventschow zum 70. am 26. Mai
Lora Wieske Ventschow zum 78. am 27. Mai
Dörte pfau Ventschow zum 70. am 27. Mai

Allen hier nicht genannten Geburtstagskindern gratulieren wir 
auch ganz herzlich zu ihrem Ehrentag und wünschen weiterhin 
beste Gesundheit und persönliches Wohlergehen. 

Das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern
Gisela und Karl Kothe  
am 22. Mai in Tarzow

Das Fest der Goldenen Hochzeit feiern
Ursula und Werner Millbrett  

am 12. Mai in Dambeck

und

Ruth und Günter Holzlöhner  
am 23. Mai in Bad Kleinen

Gratulationen

Annonce

Wir gratulieren zum Geburtstag

HLS Albrecht GmbH | Schweriner Str. 11 | 23972 Steffin
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Schüler-nachhilfe

KURSE:
enGLiScH
DeutScH
FranZÖSiScH
BuSineSS-enGLiScH
Konversation
telefon: 038424 226795
Handy:  0170 7770686
e-Mail: m-schmidt-english@t-online.de

Sprachinstitut 
Margret Schmidt

Waldstraße 10, 23996 Beidendorf

Die Gemeinde Ventschow 
vermietet Wohnungen   
(auf Wunsch mit Garten):
Die Wohnungen sind bei Bezug voll saniert,  
einige mit Balkon und/oder eBK und/oder 
Kaminanschluss. Fußböden gefliest oder pVc 
in Holzoptik. 

Keine courtage, keine Kaution, Mietnach-
lass auf die nettomiete bis zu einer Miete pro 
person möglich,  eBK für zzgl. 25 € monat-
lich möglich, Gartenpacht einschl. Beitrag  
zurzeit ab 27 €/Jahr.

2-Zimmer-Wohnungen, ab 40 m², 
nettomiete ab 145 eur + 80 eur nK

3-Zimmer-Wohnungen, ab 58 m², 
nettomiete ab 205 eur + 120 eur nK

4-Zimmer-Wohnungen, ab 72 m², 
nettomiete ab 265 eur + 150 eur nK

Informationen über:
www.immonet.de, www.graf-hv.de, tel. 
038483/28040, e-Mail: graf.offices@t-online.de 
oder zur Mietersprechstunde jeden Dienstag, 
Ventschow, Straße der Jugend 10, eG links

Farbenfachgeschäft
Hauptstraße 17

23996 Bad Kleinen
Farben, Tapeten und Bodenbeläge

Meisterfachbetrieb für: 
Malergewerke & Gebäudereinigung

ServIceGeSellScHaFt mbH

tel.: 038423 629581 
Fax: 038423 629582 
Mobil: 0172 3611339

Spitzenleistung kombiniert.
Die leistungsstarken Akku-Rasenmäher von VIKING und die leichten 
Akku-Motorsensen von STIHL sind die idealen Helfer
rund um Haus und Garten. Und das Beste: Auch die langlebigen  
Lithium-Ionen-Akkus sind mit beiden Geräten kompatibel.

Wir beraten Sie gern!
Am Wallensteingraben 18  
23972 Dorf Mecklenburg
Tel.: 03841 790918, Fax: 790942
info@lmv-mv.de

Rasenspezialisten 
mit akku-poweR.

Set FSA 65 mit Akku AP 80
+ Standardladegerät
AL 100

MA 339 C

Herzlichen	Dank	sagen	wir	allen		Verwandten,	 
Freunden,	Nachbarn		und	Bekannten,	die	durch	
Worte	des	Trostes,	einen	stillen	Händedruck,	
liebevoll	geschriebene	Worte	und	Geldzu- 
wendungen	ihre	Anteilnahme	zum	Ableben	 
meines	lieben	Mannes	bekundet	haben.

In	stiller	Trauer

Marianne Rühr
und Familie

Walter Rühr

Bad	Kleinen,	im	März	2014

Eigentumswohnung
2 2/2 Zimmer, 74 m²

parterre mit  
verglastem Balkon  

in Dorf Mecklenburg, 
am Wehberg 8 b,  aus 

gesundheitlichen Gründen 
zu verkaufen.

Tel.: 038422 58803

Sanierte  3- oder 4-Raum-Wohnung
 ab 455,- €
 (mit Balkon)
Sanierte   2 ½ -Raum-Wohnung 

ab 395,- € 
(mit und ohne Balkon)

Sanierte   2-Raum-Wohnung ab 325,- € 
(mit und ohne Balkon)

Steinstraße 36 · 23996 Bad Kleinen
Tel.: 038423 493, Fax: 51447

Wohnungsbaugenossenschaft  
Bad Kleinen eG

www.wbg-bad-kleinen.de

Angebot: (nur für Neumieter) 
Bei Bezug einer 2 ½- oder 3-Raum-Wohnung in der 
Steinstraße im Mai 2014 erhalten Sie einen Rabatt 
in Höhe einer halben Grundmiete.

Preisgünstig und sicher wohnen
– als Mitglied in der  
Genossenschaft –

Für	die	vielen	Beweise	 
aufrichtiger	Anteilnahme	und	 
Verbundenheit,	die	wir	beim	
Heimgang	unserer	lieben	
Mutter,	Schwiegermutter,	
Oma	und	Uroma,	 
Schwester	und	Tante	

Gerda Schmidt
durch	Schrift,	Wort	und	Geldzuwendungen	
erfahren	durften,	sagen	wir	allen	herzlichen	
Dank.
Unser	 besonderer	 Dank	 gilt	 dem	 Bestat-
tungsinstitut	 Trauerhilfe	 Dietrich,	 Pastor	
Heske	für	die	tröstenden	Worte	sowie	dem	
Sportlerheim	Bad	Kleinen.

In	stiller	Trauer	 
im	Namen	aller	Angehörigen

Die Kinder
Bad	Kleinen,	im	April	2014

Hier könnte Ihre Anzeige stehen! 

Anzeigenannahme:
Telefon: 03841 798214 · E-Mail: 
m.gruendemann@amt-dm-bk.de

schnellstmöglich  fachgerecht  freundlich und kompetent seit 1996 
Immobilienvermittlung in der Hansestadt Wismar und in Nordwestmecklenburg.

Büro: Schatterau 45 in Wismar

www.christiane-bartz.de     
tel.: 03841 2579100
Exzellente Fachberatung + individuelle Betreuung  

Wir ver
markten

 

gern a
uch 

Ihre I
mmobilie

schnellstmöglich  fachgerecht  freundlich und kompetent seit 1996 
Büro: Schatterau 45 in Wismar, Telefon  03841-2579100
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Mäckelbörger Wegweiser – amtliches Bekanntmachungsblatt des amtes 
Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen für die Gemeinden Bad Kleinen, 
Barnekow, Bobitz, Dorf Mecklenburg, Groß Stieten,  
Hohen Viecheln, Lübow, Metelsdorf und Ventschow
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amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen,  
am Wehberg 17, 23972 Dorf Mecklenburg

Erscheinungsweise: 
monatlich, kostenlose Verteilung an alle Haushalte der Gemeinden 
des amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

Redaktion und Anzeigenverkauf: 

amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen 
am Wehberg 17, 23972 Dorf Mecklenburg

Michaela Gründemann 
tel.: 03841 798214, Fax: 03841 798226 
e-Mail: m.gruendemann@amt-dm-bk.de

Auflage: 7.100

Bezugsbedingungen:  
per Jahresabonnement für 18,– €, einzelheft 1,50 €, zzgl. Versandkosten

nachdruck der Beiträge nur mit ausdrücklicher Genehmigung des  
Herausgebers gestattet. 

namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die  
Meinung der redaktion oder des amtes wieder. 

Für unaufgefordert eingesandte Beiträge wird keine Haftung  
übernommen.

Herstellung: 
Verlag „Koch & raum“ OHG Wismar 
Dankwartstraße 22, 23966 Wismar,  
tel. 03841 213194, Fax 03841 213195

Stammgeschäft Wismar | Schweriner Str. 15, 23970 Wismar

Seit über 20 Jahren Ihr hilfreicher Partner in Wismar und Umgebung.

Zweigstelle Wismar-Wendorf | Rudolf-Breitscheid-Str. 30, 23968 Wismar

Trauerhalle Gägelow | Gewerbering 6, 23968 Gägelow

Bestattungsinstitut 

Trauerhilfe Dietrich
Inh. Katrin Dietrich

Telefon: 03841-283571 Internet: www.trauerhilfe-dietrich.de

Tel.: 03841 763243

Feuerbestattung still in Wismar ab 1.200,– E*
(*inkl.	Steuern,	Finanzierung	der	Bestattungskosten	möglich)

Eigene Abschiedshalle	bis	75	Personen

Büro:	Schweriner	Straße	23,
23970	Wismar

Ganz gleich, ob Sie kaufen, verkaufen oder mieten wollen: vom ersten Beratungs- 
gespräch bis weit über den Geschäftsabschluss hinaus bin ich immer für Sie erreichbar. 

Der gute, persönliche Kontakt mit Ihnen ist mir sehr wichtig. 
Wenn Sie eine Immobilie kaufen oder verkaufen möchten, wie z. B.: 

•  Einfamilienhäuser  •  Mehrfamilienhäuser 
•  Wohnungen  •  Bootshäuser 
•  Baugrundstücke  •  Ackerlandflächen  

Rufen Sie mich bitte an! 
Immo-Konzepte, Alter Hafen 9, Wismar  
Tel.: 03841 3033651  
E-Mail: wismar@immo-konzepte.de 

Bernd Lüdtke, Immobilienmakler

Katy Lüdtke, Waldstraße  32 
23996 Bad Kleinen, Tel.: 0170 5290962

Fußpflege 
Kosmetikbehandlungen
Rückenbehandlungen 

Maniküre

Mobile Füße 
& nur schön

Heizungsservice
Dietmar Preuß

Wartung und Reparatur  
von Heizungsanlagen

Fritz-Reuter-Straße 19
23996 Hohen Viecheln

dietmar_preuss@web.de
Telefon: 038423 460
Mobil:  0152 05360462

Milchviehbetrieb in Hohen Viecheln
(zwischen Wismar und Schwerin)

sucht ab sofort

Melker/-in
Unterkunft könnte gestellt werden.

Telefon: 0172 4351818
E-Mail: haukerannow@t-online.de

Wir trauern um unseren  

Vorsitzenden

Eckhard Dargel
Durch sein Mitwirken hat er  

über viele Jahre unser Vereinsleben  
bereichert.

Wir werden eckhard immer ein  
ehrendes andenken bewahren.

Die Mitglieder  
des Seniorenvereins Lübow

Top versichert. Geld gespart.
Die Autoversicherung 
der HUK-COBURG

Holen Sie sich jetzt bei uns Ihr Angebot und überzeugen Sie sich. 
Wir bieten:

Niedrige Beiträge

Top-Schadenservice

Beratung in Ihrer Nähe

Gleich informieren. 

Kundendienstbüro
Frank Wende
Telefon 03841 3035936
Telefax 03841 3035938
frank.wende@HUKvm.de
Altwismarstrasse 3
23966 Wismar

Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr. 9.00–13.00 Uhr
Mo., Di. u. Do. 15.00–18.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Spruch des Monats
ein nachbar ist ein Mensch, der  
die geliehene Schneeschaufel zu-
rückbringt, wenn er sich den ra-
senmäher ausleiht.    unbekannt

Redaktionsschluss für die Maiausgabe 2014 ist am 14. Mai 2014. Erscheinungstag ist der 28. Mai 2014.  
Am 5. Juni 2014 erscheint eine Sonderausgabe mit den Ergebnissen der Kommunalwahlen.


